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TECHNISCHER BERICHT

1. ABKÜRZUNGEN UND DEFINITIONEN

AKH Allgemeines Krankenhaus Wien

ASTRA Forschungsreaktor des ÖFZS

BALUF Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung und -forschung

BFL Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

BKA Bundeskanzleramt

BMGU Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz

BMLFUW Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

BMSG Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen

BMWA Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

HWZ Halbwertszeit

HZK-168 Höchstzulässige Konzentrationswerte, wie in Anlage 5 der StrSchV festgelegt

IAEA International Atomic Energy Agency

ODL Ortsdosisleistung

ÖFZS Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf

PET Positronenemissionstomograph

SAL Safeguard Analytical Laboratory der IAEA

SFWS Strahlenfrühwarnsystem

StrSchG Strahlenschutzgesetz

StrSchV Strahlenschutzverordnung

TLD Thermolumineszenzdosimeter

USV Unabhängige Spannungsversorgung

ZAL Zentrales Abfalllager für radioaktive Abfälle des AKH
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2. EINLEITUNG (ART. 35)

Gemäss Artikel 35 des Euratom-Vertrages hat die Europäische Kommission das Recht, die
Arbeitsweise und Wirksamkeit der Einrichtungen zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt
und der Einhaltung der Grundnormen nachzuprüfen.

Der Schwerpunkt der Inspektionen von Seiten der Kommission liegt in der Stichprobenkontrolle der
Einrichtungen zur Überwachung der Emissionen kerntechnischer Anlagen und deren
Umgebungsüberwachung sowie des staatlichen Überwachungssystems und der
Qualitätssicherungsmassnahmen.

Ein Inspektionsteam der Europäischen Kommission hat auf dieser Rechtsgrundlage vom 25.-29.6.01
eine Inspektion im Bereich Seibersdorf und Wien durchgeführt. Die Inspektion umfasste die
kerntechnischen Anlagen des ÖFZS-Forschungszentrums Seibersdorf und des Allgemeinen
Krankenhauses Wien (AKH), die betreiberunabhängigen Laboratorien zur Überwachung der
Umweltradioaktivität der Umgebung (Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft BFL für
das ÖFZS und ÖFZS für das AKH), das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft BMLFUW als Bewilligungsbehörde und als Betreiberin des Messnetzes des
Strahlenfrühwarnsystems SFWS.

Die Republik Österreich wurde während der Inspektion durch das Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft BMLFUW, das Bundesamt und Forschungszentrum
für Landwirtschaft BFL sowie das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen BMSG
vertreten.

Das Inspektionsteam dankt allen Beteiligten für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

3. VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG DER INSPEKTION

3.1. DOKUMENTATION

Im Rahmen der Inspektionen wurden der Europäischen Kommission die im Anhang 1 aufgeführten
Unterlagen übergeben. Vor Ort wurden im Rahmen der Stichprobenkontrollen weitere Dokumente,
insbesondere Probenahmeprotokolle, Messergebnisse und Auswertungen von Messungen, eingesehen.

3.2. LISTE DER TEILNEHMER UND VERTRETER DER BEHÖRDEN UND BETREIBER

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)

Herr Dipl.-Ing. Johann-Klaus Hohenberg Ministerialrat, Abteilungsleiter I/8 U – Strahlenschutz
Herr Dr. Eberhardt Henrich Ministerialrat, Abt. I/8 U
Frau Dr. Maria Wiedemann Ministerialrätin, Abt. I/8 U
Herr Dr. Viktor Karg Abt. I/8 U
Herr Wolfgang Haider Abt. I/8 U

Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen (BMSG)

Herr Dr. Franz Pany Ministerialrat, Abteilungsleiter IX/11
Herr Dr. Josef Zechner Ministerialrat, Abteilungsleiter IX/13
Herr Dr. Rainer Scheffenegger Ministerialrat, Abteilungsleiter IX/14
Frau Dr. Brigitte Kraus Ministerialrätin, Abt. IX/14
Herr Manfred Ditto Magister, Abt. IX/13+14

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft (BfL)

Herr Dr. Franz Bandion Hofrat, Leiter des Instituts für Nahrungsmittel
Herr Dr. Christian Katzlberger Leiter der Abt. Strahlenschutz und Radiochemie
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Herr Michael Zapletal Fachpersonal des radiochemischen Labors
Herr Martin Korner Fachpersonal des radiochemischen Labors

Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf (ÖFZS)

Herr Dr. Christian Schmitzer Bereichsleiter Gesundheit
Herr Dr. Konrad Mück Fachbereichsleiter Nukleare Sicherheit und Bevölkerungsschutz
Herr Dr. Ferdinand Steger Strahlenschutzbeauftragter
Herr Dr. Heinz Wihlidal Labor Radiometrie
Herr Dr. Alexander Brandl Labor Radiometrie
Herr Dr. Wolfgang Tüchler Labor Radiometrie
Frau Dipl.-Ing. Martina Schwaiger Labor Radiometrie
Herr Ernst Urbanich Labor Radiometrie
Herr Dr. Hannes Stadtmann Fachbereich Dosimetrie
Herr Dr. Johann Zeger Fachbereich Strahlenschutz
Herr Ing. Christian Lechner Aufarbeitung radioaktiver Stoffe
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3.3. PROGRAMM DER INSPEKTION

Mo, 25. 06. Gruppe 1 (L. Hornung-Lauxmann, V. Tanner):

9:30 Begrüssung und Einführung BMLFUW
Vorstellung des Inspektionsprogramms EC

nachm.: Besuch des BMLFUW: Automatisches Strahlenfrühwarnsystem,
Datenzentrale

Di, 26. 06. Gruppe 1:

vorm.: Besuch des BfL:
Allgemeine und ÖFZS-bezogene Überwachung / Labors

nachm.: Fortsetzung Besuch des BfL, Besichtigung von Messstationen /
Probenentnahmeorten Umweltradioaktivität: BfL, Donau,
SFWS Zwerndorf

Mi, 27. 06. Gruppe 1:

vorm.: Besuch des ÖFZS, Begrüssung
Emissionsüberwachung: Probenentnahme-/Messstellen
(Reaktor, Wasserreinigungsanlage, Aufbereitungsanlage für
radioaktive Stoffe, SAL), Labors

nachm.: Fortsetzung Emissionsüberwachung: Probenentnahme-/Messstellen,
Labors

Gruppe 2 (S. Van der Stricht, G. Hunter):

9:30: Begrüssung und Einführung BMSSG
Vorstellung des Inspektionsprogramms EC
Besuch des BMSG: Jährliche Überprüfungen der Anlagen des AKH

nachm.: Besuch des AKH, Begrüssung: Emissionsüberwachung:
Probenentnahme-/ Messstellen (Nuklearmedizinische Bettenstation),
Labors

Do, 28. 06. Gruppe 1:

vorm.: Umgebungsüberwachung: ÖFZS/Labors,
Auswertestelle für TLD-Dosimeter aus AKH-Umgebung

nachm.: Besichtigung von Probenentnahmeorten in der Umgebung des ÖFZS

Gruppe 2:

vorm.: Fortsetzung Emissionen AKH: Probenentnahme-/ Messstellen
(Zyklotron, PET), Labors

nachm.: Umgebungsüberwachung Nuklearmedizin AKH, Besichtigung eines
Probenentnahmeortes Umweltradioaktivität: Kläranlage Wien

Fr, 29. 06. Beide Gruppen

vorm.: Eröffnung der Abschlussbesprechung BMLFUW, BMSG
Manöverkritik, weiteres Vorgehen EC
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4. ÖSTERREICHISCHES FORSCHUNGSZENTRUM SEIBERSDORF (ÖFZS)

4.1. KURZDARSTELLUNG DER ANLAGE

Das ÖFZS, seit 1999 Tochter der Austrian Research Centers Seibersdorf, ist die grösste
ausseruniversitäre Forschungseinrichtung des Bundes. Tätigkeitsschwerpunkte des ÖFZS sind
Dienstleistungen in den Bereichen Nukleartechnik, Medizin und Strahlenschutz, Werkstoffe und
Produktionstechnik, Lebenswissenschaften, Umwelt- und Informationstechnik. Inhaltliches Zentrum
in der Nukleartechnik bildete der im Juli 1999 abgeschaltete, leichtwassermoderierte und –gekühlte
Forschungsreaktor ASTRA, der mit einer thermischen Leistung von 10 MW u.a. als Neutronenquelle
im Rahmen der Materialforschung für Experimente genutzt wurde.

Zu den Hauptemittenten der kerntechnischen Anlagen des ÖFZS zählen insbesondere der ASTRA-
Reaktor, die Aufbereitungsanlage für radioaktive Stoffe (Verbrennungsanlage), die Laboratorien zur
Herstellung von Radiopharmaka, das Safeguard Analytical Laboratory (SAL) der IAEA sowie die
zentrale Wasserreinigungsanlage.

Das ÖFZS wurde einerseits als Betreiber des ASTRA-Reaktors, der Wasserreinigungsanlage, der
Aufarbeitungsanlage für radioaktive Abfälle und der Radiopharmaka-Laboratorien und andererseits in
seiner Funktion als unabhängige Messstelle für die Auswertung der TLD-Dosimeter zur Überwachung
der Umgebung des Allgemeinen Krankenhauses Wien (AKH) in die Inspektion einbezogen. Darüber
hinaus führt das ÖFZS regelmässig Probenentnahmen und Kontrollmessungen der Abluft des SAL-
Labors der IAEA durch, deren Überwachungseinrichtungen ebenfalls besichtigt wurden.

4.2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN ZUR RADIOAKTIVITÄTSÜBERWACHUNG DER
KERNTECHNISCHEN ANLAGEN DES ÖFZS

Die nachfolgend genannten Regelwerke stellen die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen dar und
beziehen sich auf den Rechtsstand vom Juni 2001:

- Strahlenschutzgesetz (StrSchG, s. Anhang 1, Kap. I.1).
- Strahlenschutzverordnung (StrSchV, s. Anhang 1, Kap. I.2).
- Bescheidsprüche der zuständige Behörde zur strahlenschutzrechtlichen Bewilligung der

Errichtung und des Betriebs der kerntechnischen Anlagen der ÖFZS GmbH gemäss §§ 5 und 6
des StrSchG. Nachfolgend sind die Bewilligungsbescheide bezüglich der Hauptemittenten
aufgelistet:

-- des BMGU vom 20. 03. 1984 - ASTRA-Reaktor (s. Anhang 1, I.3),
-- des BMGSK vom 03. 12. 1992 - Wasserreinigungsanlage (s. Anhang 1, I.10),
-- des BMGU vom 18. 07. 1983 - Aufarbeitungsanlage für radioaktive Abfälle (s. Anhang 1,

I.11.a),
-- des BMGSK vom 22. 12. 1994 - Radiopharmakalaboratorien (s. Anhang 1, I.13.e).

- Jährliche Überprüfungen des Betriebs der Anlagen des ÖFZS gemäss § 17 StrSchG durch die
Bewilligungsbehörde.

- Erlass des BMGSK zur behördlichen Überwachung der Emissionen und Immissionen des ÖFZS
vom 27. 12. 1991 (s. Anhang 1, I.14).

4.2.1. Radioaktivitätsabgaben in die Umwelt

Zu den Hauptemittenten radioaktiver Stoffe des ÖFZS zählen der ASTRA-Reaktor, die
Verbrennungsanlage der Aufarbeitungsanlage für radioaktive Abfälle, die Radiopharmaka-
Laboratorien sowie das Safeguard Analytical Laboratory (SAL) der IAEA.

Die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft erfolgt über die jeweiligen Fortluftkamine dieser
Anlagen. Die Betriebsabwässer der verschiedenen Anlagen des ÖFZS werden zentral gesammelt,
gegebenenfalls in der Wasserreinigungsanlage dekontaminiert, und kontrolliert aus den Lagerbecken
an den Vorfluter (Leitha-Mühl-Kanal) abgegeben. Die Grenzwerte für die Ableitung radioaktiver



Art.35 Technischer Bericht – AT-01/1

Seite 10 von 48

Stoffe mit dem Abwasser wurden so festgelegt, dass die Aktivitätskonzentrationen im Leitha-Mühl-
Kanal unterhalb der höchstzulässigen Konzentration für Trinkwasser gemäss Strahlenschutz-
verordnung (StrSchV) liegen.

Rechtliche Grundlage zur Durchführung der Emissionsmessungen durch den Betreiber bilden die
Bedingungen und Auflagen, wie sie unter Bezugnahme auf §5 Absatz 5 und §6 Absatz 3 des
Strahlenschutzgesetzes (StrSchG) in den Bescheidsprüchen der zuständigen Behörde zur Bewilligung
der Errichtung und des Betriebs der nuklearen Anlagen des ÖFZS vorgeschrieben sind. In den
jeweiligen Bewilligungsbescheiden sind auch Jahreshöchstwerte für die Abgaben radioaktiver Stoffe
sowie Kurzzeitgrenzwerte festgelegt (ASTRA-Reaktor: s. Anhang 1, Kap. I.3; Wasserreinigungs-
anlage: s. Kap. I.10; Verbrennungsanlage: s. Kap. I.11.a und Radiopharmaka-Laboratorien: s. Kap.
I.13.e:).

Das Safeguard Analytical Laboratory (SAL) der IAEA ist als exterritoriales Gebiet nicht Gegenstand
der strahlenschutzrechtlichen Bewilligung durch die zuständige Behörde. Das SAL führt on-line eine
Eigenüberwachung durch; Labormessungen zur Bilanzierung der mit der Fortluft abgegebenen
radioaktiven Stoffe werden vom ÖFZS vorgenommen. Die zur Überwachung der radioaktiven
Abgaben an die Umgebung erforderlichen Massnahmen wurden vertraglich zwischen ÖFZS und
IAEA geregelt (1).

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Höchstwerte für die Abgabe von Radionukliden mit
der Fortluft der einzelnen kerntechnischen Anlagen des Forschungszentrums sind den jeweiligen
Bewilligungsbescheiden bzw. bezüglich des SAL dem Handbuch „Strahlenschutzkontrolle:
Strahlenschutzmessungen und –überwachungen für das FZ Seibersdorf in Erfüllung der behördlichen
Auflagen (Beschreibung der Messmethoden und Arbeitsanweisungen)“ des ÖFZS entnommen (s.
Anhang 1, Kap. III.1).

ÖFZS – Höchstwerte für Aktivitätskonzentrationen radioaktiver Stoffe, die aus dem Kontrollbereich
abgeleitet werden (Jahresmittelwerte)

ASTRA-Reaktor: Ableitung mit
der Kaminfortluft

Edelgase und Tritium
Aerosole
Jod-131

5 E+06 Bq/m3 (Leitisotop: Ar-41)
2 E+03 Bq/ m3 (Leitisotop: Sr-90)
1 E+03 Bq/ m3

Verbrennungsanlage
(Aufarbeitungsanlage): Ableitung
mit der Kaminfortluft

Aerosole
/Identifizierte Nuklide

/Nuklidgemische:
Alpha
Beta/Gamma

Tritium

1000�HZK-168-Wert (2)

(z.B. für Cs137: 1.85E+05Bq/m3)

HZK-168-Werte:
5.92 Bq/m3

370 Bq/m3

7.4E+07Bq/m3 (1000�HZK-168-Wert)

Radiopharmaka-Laboratorien:
Ableitung mit der Abluft

Aerosole
/Identifizierte Nuklide
/Nuklidgemische:

Beta/Gamma
Alpha

Leichtflüchtige Nuklide:
I-123
I-125
I-131

HZK-168-Werte

150 mBq/m3 (4-Wochen-Mittelwert)
2 mBq/m3 (4-Wochen-Mittelwert)

HZK-168-Wert: 0.015 Bq/m3 (Tab. B)
HZK-168-Wert: 0.015 Bq/m3 (Tab. B)
HZK-168-Wert: 111 Bq/m3 (Tab. A)

                                                     
1 Agreement between the Republic of Austria and the International Atomic Energy Agency regarding the

laboratories at Seibersdorf. Staatsvertrag; BGBl.326/1985.
Contract between the International Atomic Energy Agency and the Österreichische Forschungszentrum
Seibersdorf GmbH concerning “Arrangements for the Operation of the Safeguards Analytical
Laboratory”, Sect.4, par. 1.4 (20 June 1988).

2 HZK-168-Werte: Höchst zulässige Konzentrationen radioaktiver Stoffe, wie sie in den Tabellen A und B
der Anlage 5 der Strahlenschutzverordnung (StrSchV) festgelegt sind
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ÖFZS – Höchstwerte für Aktivitätskonzentrationen radioaktiver Stoffe, die aus dem Kontrollbereich
abgeleitet werden (Jahresmittelwerte)

SAL-Labor: Ableitung mit der
Kaminfortluft

Aerosole
Nuklidgemische:

Alpha
Beta

2.22 mBq/m3 (Leitnuklid Pu-239)
148 mBq/m3 (Leitnuklid Sr-90)

Ableitung mit dem Abwasser aus
den Lagerbecken

A(Ra-226)+1/3�A(Ra-228) + 1/70�A(�-Strahlern)
+ 1/10�A(Pb-210) + 1/40�A(Sr-90) + 1/1000�A(���-Strahlern)
+ 1/105 

�A(C-14) + 1/106 
�A(H-3) <= 0.185 Bq/l

Gemäss § 17 des Strahlenschutzgesetzes ist der Betrieb der kerntechnischen Anlagen mindestens
einmal jährlich von der zuständigen Bewilligungsbehörde zu überprüfen. Dazu werden von der
Behörde bestellte unabhängige Sachverständige hinzugezogen (siehe Abschnitt 4.5.3 dieses
Berichtes). Die Resultate dieser Überprüfungen werden in Verhandlungsschriften festgehalten (s. z.B.
Anhang 1, Kap. I.4).

Die Zuständigkeit für die Betriebsüberwachung des ÖFZS wechselte 1999/2000 vom
Bundeskanzleramt-Sektion VI zunächst zum Bundesministerium für soziale Sicherheit und
Generationen (BMSG). Innerhalb des Jahres 2000 wurden die ressortmässigen Zuständigkeiten dann
neu verteilt. Bewilligungsbehörde für den ASTRA-Reaktor, die Wasserreinigungsanlage und die
Aufbereitungsanlage für radioaktive Abfälle wurde das Bundesministerium für Land- und
Forstwortschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW). Die strahlenschutzrechtlichen Belange
der Radiopharmaka-Laboratorien gingen in den Zuständigkeitsbereich des BMSG und von dort in den
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) über. Bei der Überprüfung der
Radiopharmaka-Laboratorien gemäss §17 StrSchG im Jahr 2000 ist das BMSG weiterhin in Amtshilfe
tätig (s. Anhang 1, Kap. I.13.l).

In Anlehnung an die Überprüfungen gemäss §17 StrSchG überwacht das ÖFZS den Betrieb des SAL-
Labors der IAEA einmal jährlich und stellt die Ergebnisse in einem Sicherheitsbericht analog zur
Verhandlungsschrift der Behörde zusammen.

Das Messprogramm zur behördlichen Überwachung der Emissionen der nuklearen Anlagen des ÖFZS
wurde von der damaligen Bewilligungsbehörde BMGSK mit Erlass vom 27.12.1991 festgelegt (s.
Anhang 1, Kap. I.14). Mit der Durchführung dieser Überwachung wurde die Bundesanstalt für
Lebensmitteluntersuchung und -forschung Wien (BALUF Wien) beauftragt. Im Zuge der
Neuverteilung der Ministeriumskompetenzen im Jahr 2000 wurde die Abteilung Strahlenschutz aus
der BALUF aus- und als Labor für Strahlenschutz zunächst in das BMLFUW eingegliedert. Seit
September 2000 ist die Abteilung Strahlenschutz beim Bundesamt und Forschungszentrum für
Landwirtschaft (BfL) angesiedelt.

4.2.2. Umgebungsüberwachung der Anlage

Rechtsgrundlage der Imissionsüberwachung der kerntechnischen Anlagen des ÖFZS durch den
Betreiber bilden die jeweiligen Bewilligungsbescheide der zuständigen Behörde zum Betrieb der
Anlagen. Im Bescheid des ASTRA-Reaktors sind die Anforderungen an die zu überwachenden
Umweltmedien, Art der Messungen, Dichte des Probenahmenetzes und Häufigkeit der Probenahmen
im Einzelnen aufgeführt (s. Anhang 1, Kap. I.3). Die Massnahmen zur Umgebungsüberwachung für
das gesamte Forschungszentrum sind im Handbuch “Strahlenschutzkontrolle…in Erfüllung der
behördlichen Auflagen” des ÖFZS (s. Anlage 1, Kap. III.1.b).

Grundlage der behördlichen Überwachung der Immissionen des ÖFZS bildet der bereits erwähnte
Erlass des BMGSK vom 27.12.1991 (s. Anhang 1, Kap. I.14).
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4.3. UBERWACHUNG DER EMISSIONEN

Die Messprogramme zur Überwachung und Bilanzierung der mit der Fortluft bzw. dem Abwasser
abgeleiteten radioaktiven Stoffe bezüglich ASTRA-Reaktor, Wasserreinigungsanlage, Verbrennungs-
anlage und Radiopharmaka-Laboratorien sind in den jeweiligen Bewilligungsbescheiden festgelegt.
Diese beinhalten u.a. Anforderungen an Art und Häufigkeit der Probenentnahmen und
Emissionsmessungen, Auflagen zur Qualitätssicherung (Kalibrierung, Funktionsprüfung, Ausbildung
des Personals, etc.) sowie an die Dokumentation der Ergebnisse und Berichterstattung an die
Bewilligungsbehörde. Die erforderlichen Spezifikationen, wie die Beschreibung der Messmethoden
und Arbeitsanweisungen für die einzelnen Überwachungsaufgaben, sind in entsprechenden
Betriebshandbüchern und Wiederholungsprüfplänen ausgeführt (s. Handbuch des ÖFZS
„Strahlenschutzkontrolle: Strahlenschutzmessungen und –überwachungen für das FZ Seibersdorf in
Erfüllung der behördlichen Auflagen“, Anhang 1, Kap. III.1, III.1a und III.1b).

4.3.1. Mit der Fortluft abgeleitete Radionuklide

4.3.1.1. Technische Ausrüstung und Vorschriften

Die Probenahme-, Mess- und Kalibriervorschriften für die verschiedenen Überwachungseinrichtungen
sind im Handbuch „Strahlenschutzkontrolle: Strahlenschutzmessungen und –überwachungen für das
FZ Seibersdorf in Erfüllung der behördlichen Auflagen (Beschreibung der Messmethoden und
Arbeitsanweisungen)“ des ÖFZS wiedergegeben (s. Anhang 1, Kap. III.1). Jahres- und
Kurzzeitgrenzwerte sowie Mindestanforderungen an Nachweisgrenzen, falls existent, sind in den
jeweiligen Bewilligungsbescheiden festgelegt. Die Grenzwerteinstellungen der Überwachungs-
instrumentierungen und die Vorgaben für Massnahmen bei Überschreitung derselben sind im
Handbuch Strahlenschutzkontrolle niedergelegt.

4.3.1.1.1. ASTRA-Reaktor

Der Reaktor wurde am 31. Juli 1999 abgeschaltet Die Überwachung der Emissionen gasförmiger und
aerosolgebundener radioaktiver Stoffe wurde dennoch weitergeführt. Die Brennelemente wurden
Anfang Juni 2001 abtransportiert.

Das Abluftsystem des Reaktorgebäudes gliedert sich in 7 separate Absaugleitungen für die
verschiedenen Experimentiereinrichtungen (s. Anhang 1, Kap. III.7). In jedem dieser Abluftstränge
wird die Luft vor Eintritt in den Hauptabluftkanal mittels Grob- und Feinfilter gereinigt und über einen
Ventilator dem Fortluftkamin zugeleitet. Der Kaminluftdurchfluss beträgt im Mittel 6600 m3/h.

Edelgase

Die kontinuierliche Überwachung der mit der Fortluft abgeleiteten radioaktiven Edelgase erfolgt mit
einem im Fortluftkamin installierten Plastikszintillator, mit dem die Betaemitter etwa gleich
empfindlich nachgewiesen werden können. Die Kalibrierung erfolgt auf das in der Reaktorfortluft
dominante Radionuklid Ar-41. Die Nachweisgrenze (NWG) des Verfahrens beträgt 0.6 kBq/m3. (Die
geforderte NWG liegt bei 1 E+04 Bq/m3.)

Die Gesamtimpulszahl, die proportional zur Ar-41-Aktivität ist, wird in der Reaktor-
Strahlenschutzwarte auf einem Analoganzeigegerät angezeigt und gleichzeitig auf Schreiber
aufgezeichnet. Sie wird zusammen mit dem registrierten Kaminluftdurchfluss zur Gesamtbilanzierung
der im Überwachungszeitraum mit der Fortluft abgeleiteten Ar-41-Aktivität und zur Berrechnung der
mittleren Aktivitätskonzentration herangezogen.

Im Wochenmittel darf der Jahresmittelgrenzwert für Edelgase (einschl. Tritium) um das Zehnfache
überschritten werden, also 5 E+07 Bq/m3 betragen, wenn durch eine anschliessend entsprechend
verminderte Abgabe innerhalb eines halben Jahres der zulässige Wert im Mittel wieder erreicht wird.
Bei erhöhten Freisetzungen sind zusätzlich gammaspektrometrische Untersuchungen vorgesehen (s.
Anhang 1, Kap. I.3 und III.6).
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Der im Bewilligungsbescheid geforderte Messbereichsendwert muss mindestens 4 E+08 Bq/m3

betragen. Der Messkanalgrenzwert für eine erhöhte Edelgasabgabe liegt bei 1 E+07 Bq/m3.

Für einen eventuellen Störfall ist eine Aktivitätsmessstelle mit erweitertem Messbereich installiert
(Ionisationskammer im Durchflussbetrieb, die auf Argon geeicht ist).

Störmeldungen und Alarmierungen bei Grenzwertüberschreitungen bei der Edelgasüberwachung
werden automatisch zur Reaktor-Strahlenschutzwarte und zur zentralen Leitwarte des
Forschungszentrums weitergeleitet, wo sie auch optisch/akustisch angezeigt werden.

Aerosole

Zur Erfassung der mit der Fortluft abgegebenen radioaktiven Aerosole werden diese auf einem
Glasfaserfilter in einer Bypassleitung zum Fortluftkamin des Reaktors abgeschieden. Die Entnahme
erfolgt isokinetisch (s. Anhang 1, Kap. III.8). Das Aerosolfilter wird einmal wöchentlich gewechselt.

Das pro Woche durch das Aerosolfilter durchgesetzte Luftvolumen wird mittels geeichtem
Kammergaszähler bestimmt (Volumenstrom der Teilluft: ca. 4 m3/h).

Zur Bestimmung und Bilanzierung der mit der Fortluft abgeleiteten Gesamtbetaaktivität von
Radionukliden mit Halbwertszeiten T½<2d und T½>2d wird das Aerosolfilter 24 h und 168 h nach
Entnahme mittels eines Methandurchflusszählrohrs in der Strahlenschutzwarte des Reaktors gemessen.

Die NWG für die Gesamtbeta-Aktivitätskonzentration bezogen auf Sr-90 beträgt 0.037 mBq/m3 bei
einer Messzeit von 1000 s (die geforderte NWG liegt bei 4 E-04 Bq/m3).

Die der mit der Fortluft abgeleiteten gammaemittierenden Radionuklide werden mittels
Aerosolfilterproben wöchentlich nach Entnahme und gemeinsam einmal vierteljährlich mit einem
Ge(Li) Detektor gemessen. Bei einer Messzeit von 50000 s (Quartalprobe zur Bilanzierung) kann eine
Cs-137-Aktivitätskonzentration von 5 E-06 Bq/m3 nachgewiesen werden.

Im Wochenmittel darf der höchstzulässige Wert für die Aerosolaktivitätskonzentration maximal um
das Zehnfache überschritten werden, also 2 E+04 Bq/m3 betragen, wenn durch eine anschliessend
entsprechend verminderte Abgabe innerhalb eines halben Jahres der zulässige Wert im Mittel wieder
erreicht wird.

Bei erhöhten Aktivitäten der Wochenfilter sind folgende Massnahmen zu ergreifen (s. Anhang 1, Kap.
III.1a):

Fall I): Aaer (24 h) > 10 kBq (Impulszahl > 6200 /1000 s) oder
Aaer (168 h) > 1.6 kBq (Impulszahl > 1000 /1000 s):
� -  Meldung an den Supervisor,

-  Kontrolle der Abluftfilter,
-  gammaspektroskopische Messung des Bypassfilters.

Fall II): Aaer (24 h) > 10 MBq (Impulszahl > 6200000 /1000 s) oder
Aaer (168 h) > 2 MBq (Impulszahl > 1000000 /1000 s):
� -  Meldung an den Supervisor und an den Strahlenschutzbeauftragten,

-  Austausch der Abluftfilter,
-  gammaspektroskopische Untersuchungen der Bypass- und Abluftfilter.

Fall III): Aaer (Gamma, Spaltprodukte) > 1 MBq:
� -  Meldung an den Supervisor und an den Strahlenschutzbeauftragten.

Die bei erhöhten Aktivitäten zu ergreifenden Massnahmen stellen keine behördliche Auflage dar,
sondern sind betriebsinterne Anweisungen des Strahlenschutzbeauftragten um sicherzugehen, dass von
den die Messungen Ausführenden rechtzeitig Warnungen an den Strahlenschutzbeauftragten erfolgen,
und so keine Überschreitungen von Grenzwerten auftreten, und bei erhöhten Werten eine
Nuklididentifikation sichergestellt wird.

Probenrückhaltung: die Aerosolfilterproben müssen mindestens ein Jahr zurückgehalten werden.
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Radioaktives Jod und andere leichtflüchtige radioaktive Stoffe

Zur Ermittlung der mit der Fortluft abgegebenen leichtflüchtigen Radionuklide (insbesondere Jod-
Isotope) wird die Aktivität in der Abluft mittels derselben Bypassleitung wie für die Aerosolmessung
bestimmt. Dazu werden die aerosolförmigen Jod-Isotope auf dem Glasfaserfilter und die gasförmigen
Komponenten in einer unmittelbar dahinter befindlichen Aktivkohleschicht (Jodfilter) angereichert.

Das Jodfilter wird gleichzeitig mit dem Aerosolfilter einmal wöchentlich gewechselt und am Ge(Li)-
Detektor in der Strahlenschutzwarte des ASTRA-Reaktors gemessen. Bei der Messung werden
insbesondere die Radionuklide I-131, I-133 und Br-82 erfasst.

Die NWG für I-131 beträgt 0.035 mBq/m³ bei einer Messdauer von 50000 s. (Die geforderte NWG
liegt bei 1.5 E-02 Bq/m³).

Zur Berechnung der Aktivitätskonzentration der leichtflüchtigen Radionuklide wird ein SW-
Programm verwendet, das eine Zeitkorrektur bezüglich der Dauer der Probenentnahme, der
Zeitspanne zwischen Probenahmeende und Beginn der Messung sowie der Messdauer durchführt.

Der höchstzulässige Wert für die Jodabgabe darf im Wochenmittel maximal um das Zehnfache
überschritten werden, also 1 E+04 Bq/m3 betragen, wenn durch eine anschliessend entsprechend
verminderte Abgabe innerhalb eines halben Jahres der zulässige Wert im Mittel wieder erreicht wird.

Bei erhöhten Aktivitäten der Wochenfilter sind folgende Massnahmen zu ergreifen (s. Anhang 1, Kap.
III.1a):

Fall I): A (I-131) > 1 MBq
(Aktivitätskonzentration > 1.5 Bq/m³, Impulszahl im Photopeak > 30 cps) oder
A (I-133) > 3 MBq
(Aktivitätskonzentration > 4 Bq/m³, Impulszahl im Photopeak  > 140 cps) oder
A (Br-82) > 20 MBq
(Aktivitätskonzentration > 30 Bq/m³, Impulszahl im Photopeak > 120 cps):
� -  Meldung an den Supervisor.

Fall II): A (I-131) > 100 MBq
(Aktivitätskonzentration > 150 Bq/m³, Impulszahl im Photopeak > 3000 cps) oder
A (I-133) > 300 MBq
(Aktivitätskonzentration > 400 Bq/m³, Impulszahl im Photopeak > 7000 cps):
� -  Meldung an den Supervisor und an den Strahlenschutzbeauftragten.

Die bei erhöhten Aktivitäten zu ergreifenden Massnahmen stellen keine behördliche Auflage dar,
sondern sind betriebsinterne Anweisungen des Strahlenschutzbeauftragten um sicherzugehen, dass von
den die Messungen Ausführenden rechtzeitig Warnungen an den Strahlenschutzbeauftragten erfolgen,
und so keine Überschreitungen von Grenzwerten auftreten, und bei erhöhten Werten eine
Nuklididentifikation sichergestellt wird.

Probenrückhaltung: die Jodfilterproben müssen mindestens 4 Wochen zurückgehalten werden.

H-3

Zur Bestimmung und Bilanzierung der H-3-Aktivitätskonzentration in der Reaktorfortluft werden
Messungen des Beckenwassers durchgeführt und die Freisetzungsrate aus der Verdunstungsrate aus
dem Becken ermittelt (Verdunstungsrate beim durchschnittlichen Reaktorbetrieb: 2 E+05 l/a). Dabei
wird eine Probe von 2 ml Beckenwasser mindestens einmal pro Monat entnommen. Die Probe wird
nach Verdünnung und Zugabe einer Szintillatorflüssigkeit im Flüssigkeitsszintillationsspektrometer
gemessen. Die NWG beträgt 18.5 Bq/l bei einer Messzeit von 100 Minuten. Für H-3 existiert kein
eigener Grenzwert; es gilt der gemeinsame Grenzwert zusammen mit Edelgasen (s. Abschnitt 4.2.1).

Die Bilanzierung der mit der Kaminfortluft abgeleiteten Aktivität der Edelgase, Tritium, Jod und
Aerosole und der Vergleich mit den Grenzwerten erfolgt nach dem in Anhang 1, Kap. III.1a,
Abschnitt 3.2.5 beschriebenen Rechenverfahren.
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Im Falle von Aktivitätsfreisetzungen, die über den im Bewilligungsbescheid festgelegten Grenzwerten
liegen, hat durch das ÖFZS eine Meldung an die zuständige Behörde sowie an die
Bezirkshauptmannschaft Baden zu erfolgen. Letztere muss auch bei Ereignissen benachrichtigt
werden, die zu einer Beunruhigung der umliegenden Bevölkerung des ÖFZS führen könnten (s.
Anlage 1, Kap. III.9: “Sonderstrahlenalarmplan für das Forschungszentrum Seibersdorf” des Amtes
der Niederösterreichischen Landesregierung). Der Sonderstrahlenalarmplan schliesst alle nuklearen
Anlagen des ÖFZS ein.

Bei Ausfall einer oder mehrerer der genannten Messeinrichtungen stehen redundante Messsysteme zur
Verfügung.

Kalibrierung und Funktionsprüfung der Überwachungseinrichtungen sind nach Prüfanweisung
durchzuführen und zu dokumentieren (s. Anlage 1: Kap. III.1a, Abschnitt 3.2 und Kap. III.6).

4.3.1.1.2. Verbrennungsanlage

In der Verbrennungsanlage werden zumeist schwach radioaktive, brennbare, feste und flüssige Abfälle
aus Krankenhäusern, Industrie, Forschungslaboratorien sowie aus der Aufarbeitung von Altlasten
verbrannt.

Die Fortluft wird nach Passieren mehrerer Abluftfilter am Fortluftkamin gemessen und registriert. Der
Kaminluftdurchfluss liegt bei 30000 m3/h.

Aerosole

Die mit der Fortluft abgegebene Aerosolaktivität wird mittels einer Bypassleitung zum Fortluftkamin
bestimmt. Die Aerosole werden auf einem Glasfaserfilter abgeschieden. Die Probenentnahme erfolgt
isokinetisch. Das Aerosolfilter wird alle 2 Wochen gewechselt. Die Messung des Luftdurchsatzes
durch das Filter während der Standzeit erfolgt mittels geeichtem Kammergaszähler; sie wird täglich
kontrolliert. (Messluftdurchfluss: ca. 4 m3/h).

Das Aerosolfilter wird nach Entnahme mittels eines Reinstgermanium (HPGe)-Detektors in der
Strahlenschutzwarte der Verbrennungsanlage gammaspektroskopisch gemessen (Messzeit: 3600 s;
NWG: 0.4 mBq/m3 bezogen auf Cs-137). Dort wird zusätzlich auch die Gesamtalpha- und
Gesamtbetaaktivität mittels Methandurchflusszählrohr ermittelt. (Messdauer: jeweils 600 s; NWG
Gesamtalpha: 0.028 mBq/m3; NWG Gesamtbeta: 0.059 mBq/m3).

Kurzfristige Überschreitungen der Maximalwerte um das Zehnfache (Alpha: 59.2 Bq/m³, Beta: 3700
Bq/m³, bei Nuklididentifikation z.B. von Cs-137: 1.85 E+06 Bq/m3) sind zulässig, wenn sie durch eine
entsprechend verminderte Abgabe innerhalb eines Vierteljahres kompensiert werden.

Bei erhöhten Aktivitäten der Aerosolfilter (Sammelzeit: 2 Wochen) sind folgende Massnahmen zu
ergreifen (s. Anhang 1, Kap. III.1a, Abschnitt 3.3.1):

Fall I): Aaer (Alpha) > 60 kBq (Impulszahl > 1080 /600 s) oder
Aaer (Beta) > 4 MBq (Impulszahl > 138000 /600 s) oder
Aaer (identifiziertes Einzelnuklid) > 10 MBq:
� -  Meldung an den Abteilungsleiter,

-  Kontrolle der Abluftfilter,
-  gammaspektroskopische Messung der Bypass- und Abluftfilter.

Fall II): Aaer (Alpha) > 6 MBq (Impulszahl > 108000 /600 s) oder
Aaer (Beta) > 400 MBq (Impulszahl > 13800000 /600 s):
� -  Meldung an den Supervisor und an den Strahlenschutzbeauftragten,

-  Austausch der Abluftfilter,
-  gammaspektroskopische Untersuchung der Bypass- und Abluftfilter.

Die bei erhöhten Aktivitäten zu ergreifenden Massnahmen stellen keine behördliche Auflage dar,
sondern sind betriebsinterne Anweisungen des Strahlenschutzbeauftragten um sicherzugehen, dass von
den die Messungen Ausführenden rechtzeitig Warnungen an den Strahlenschutzbeauftragten erfolgen,
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und so keine Überschreitungen von Grenzwerten auftreten, und bei erhöhten Werten eine
Nuklididentifikation sichergestellt wird.

Probenrückhaltung: die Aerosolfilterproben müssen mindestens ein Jahr zurückgehalten werden.

H-3

Die Messung der Tritiumabgabe der Verbrennungsanlage erfolgt über die Messung der H-3-
Konzentration im Rauchgaswäscherabwasser. Einer entsprechenden Untersuchung zufolge kann
angenommen werden, dass 85 % der im Rauchgas enthaltenen Aktivität im Wäscherabwasser
gesammelt und 15 % über den Abluftkamin abgegeben werden.

Aus dem Rauchgaswäscherabwasser wird eine über einen Überwachungszeitraum von einer Woche
kontinuierlich gesammelte Bypassmenge Wasser entnommen. Zur Bestimmung und Bilanzierung der
H-3-Aktivitätskonzentration wird eine 2ml-Probe in einem Flüssigkeitsszintillationszähler 10 Minuten
gemessen. Die Nachweisgrenze beträgt 0.18 kBq/l.

Kurzfristige Überschreitungen des maximal zulässigen H-3-Konzentrationswertes um das Zehnfache
(7.4 E+08 Bq/m3) sind zulässig, wenn sie durch eine entsprechend verminderte Abgabe innerhalb
eines Vierteljahres kompensiert werden.

Kalibrierung und Funktionsprüfung der Überwachungseinrichtungen sind nach Prüfanweisung
durchzuführen und zu dokumentieren (s. Anlage 1, Kap. III.1a, Abschnitt 3.3).

4.3.1.1.3. Safeguards Analytical Laboratory (SAL) der IAEA

Die Aerosolaktivität in der Fortluft wird mittels einer Bypassleitung bestimmt, die aus dem
Fortluftkamin (Kaminluftdurchfluss: 33000 m³/h) isokinetisch Luft entnimmt und über ein
Glasfaserfilter leitet (s. Anlage 1, Kap. III.1a., Abschnitt 3.5).

Zur Bilanzierung der mit der Kaminfortluft des SAL abgegebenen Alpha- und Beta-Aktivität wird das
Aerosolfilter wöchentlich vom Personal der Abteilung Strahlenschutz des ÖFZS gewechselt. Die
gleichzeitige Bestimmung der Gesamtalpha- und Gesamtbeta-Aktivitätskonzentration erfolgt mittels
eines Methandurchflusszählrohrs, welches automatisch eine Nulleffektkorrektur durchführt. Das durch
das Filter während der Sammlung durchgesetzte Luftvolumen wird mit einem geeichten
Kammergaszähler gemessen; es beträgt 840 m³.

Die Nachweisgrenze des Verfahrens beträgt bezgl. der Alphaaktivitätskonzentration 2.1 E-06 Bq/m³
und 6 E-06 Bq/m³ bezgl. der Betaaktivitätskonzentration bei einer Messdauer von 10000 Sekunden.

Bei erhöhten Aktivitätskonzentrationswerten im Wochenmittel sind folgende Massnahmen zu
ergreifen (s. Anhang 1, Kap. III.1a, Abschn. 3.5):

Falls die: Alphaaktivitätskonzentration  >  2 mBq/m³  oder
Betaaktivitätskonzentration  >  150 mBq/m
� -  Meldung an den Laborleiter,

-  Meldung an den Strahlenschutzbeauftragten.

Kalibrierung und Funktionsprüfung des Zählrohrs sind nach Prüfanweisung durchzuführen und zu
dokumentieren (s. Anlage 1, Kap. III.1a, Abschnitt 3.5).

Probenrückhaltung: die Aerosolfilterproben müssen mindestens 1 Jahr zurückgehalten werden.

4.3.1.1.4. Radiopharmaka-Laboratorien

Die Überwachung der Abluft wird bei allen Radiopharmaka-Laboratorien vorgenommen. Dazu wird
aus dem jeweiligen Abluftstrang isokinetisch Teilluft entnommen und über eine Bypassleitung einem
Aerosolsammler (Glasfaserfilter) zugeführt, auf dem die Aerosole während des Sammelzeitraums von
einer Woche abgeschieden werden. Die jeweiligen Luftvolumenströme liegen zwischen 0.7 m³/h und
1.1 m³/h.
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Die Abluft der Jod-Laboratorien DD 1-43 und DD 1-44 wird zusätzlich auf gasförmige Jod-Isotope
überwacht, die auf Aktivkohlepatronen während des Sammelzeitraums von einer Woche abgeschieden
werden.

Aerosole

Das Aerosolfilter des Radio-Jod-Labors DD 1-44 wird zum Nachweis, dass keine kurzlebigen Isotope
während des Überwachungszeitraums auf unzulässige Weise mit der Fortluft abgegeben werden,
kontinuierlich mittels eines betaempfindlichen Geiger-Müller-Zählrohrs gemessen.

Zur Bilanzierung der mit der Fortluft abgeleiteten Aktivität wird wöchentlich eine Messung der
Aerosolfilter am Methandurchflusszählrohr unmittelbar nach deren Entnahme durchgeführt. Die
Nachweisgrenzen liegen bezgl. der Alphaaktivitätsbestimmung bei 0.010 mBq/m3 und bezgl. der
Betaaktivität bei 0.025 mBq/m3 bei einem Luftdurchfluss von 1.2 m3/h und einer Messdauer von
10000 s.

Radioaktives Jod

Das Jodfilter (Aktivkohlepatrone) wird einer gammaspektroskopischen Messung am Ge(Li)-Detektor
unterzogen. Bei der Messung werden insbesondere die Radionuklide I-123, I-125 und I-131 erfasst
und ausgewertet. Die Nachweisgrenze bezogen auf I-131 liegt bei 1.7 mBq/m³ bei einer Messdauer
von 4000 s und einem Luftdurchfluss von 1.1 m³/h.

Bei erhöhten Aktivitätskonzentrationswerten im Wochenmittel sind folgende Massnahmen zu
ergreifen (s. Anhang 1, Kap. III.1a, Abschn. 3.4.3):

Falls die Betaaktivitätskonzentration >  1 Bq/m³ oder
I-131-Aktivitätskonzentration >  200 Bq/m³,
I-123-Aktivitätskonzentration >  20000 Bq/m³,
I-125-Aktivitätskonzentration >  200 Bq/m³:
� -  Meldung an den Strahlenschutzbeauftragten.

Störmeldungen und Alarmierungen bei der On-line-Überwachung des Labors DD 1-44 werden
automatisch zur Datenstation und an die zentralen Leitwarte des Forschungszentrums weitergeleitet.

Bei Ausfall eines Detektors stehen redundante Messplätze zur Verfügung.

Kalibrierung und Funktionsprüfung der Messeinrichtungen sind nach Prüfanweisung durchzuführen
und zu dokumentieren (s. Anlage 1, Kap. III.1a, Abschnitt 3.4.3).

Probenrückhaltung: die Filterproben müssen mindestens 2 Wochen zurückgehalten werden.

4.3.1.2. Durchgeführte Kontrollen während der Inspektion

Folgende Einrichtungen wurden besichtigt:

- Angemessenheit der Emissionsüberwachungsinstrumentierungen an den Fortluftkaminen, in
den Messräumen der Strahlenschutzwarten sowie in den Labors der Abteilung Strahlenschutz.

- Strahlenschutzwarte des Reaktors und Überwachungszentrale des Forschungszentrums.

4.3.1.3. Ergebnisse der Inspektion

4.3.1.3.1. ASTRA-Reaktor

Die Messung und Überwachung der mit der Fortluft des Reaktors abgeleiteten radioaktiven Stoffe
entsprechen den Anforderungen des Bewilligungbescheids des BMGU vom 20. 03. 1984.
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Zur Bilanzierung der insgesamt mit der Kaminfortluft abgeleiteten Jod-Aktivität hätte das
Inspektionsteam neben der Bestimmung der Aktivität gasförmiger Jod-Isotope auch die Ermittlung der
Aktivität von aerosolgebundenem Jod mittels wöchentlicher gammaspektrometrischer Auswertung des
Aerosolfilters für erforderlich gehalten.

4.3.1.3.2. Verbrennungsanlage

Die besichtigten Einrichtungen zur Überwachung der mit der Fortluft der Verbrennungsanlage
abgeleiteten radioaktiven Stoffe entsprechen den Anforderungen des Bewilligungbescheids des BMGU
vom 18. 07. 1983.

4.3.1.3.3. SAL-Labor der IAEA

Die besichtigten Einrichtungen zur Überwachung der mit der Fortluft des SAL abgeleiteten
radioaktiven Stoffe geben keinen Anlass zur Beanstandung.

4.3.1.3.4. Radiopharmakalaboratorien

Sowohl im “Handbuch Strahlenschutzkontrolle” als auch in den jährlich erstellten Strahlenschutz-
Kontrollberichten des ÖFZS (siehe z.B. Anhang 1, Kap. III.5, Abschnitt 3.6) wird darauf verwiesen,
dass bei den gammaspektrometrischen Bilanzierungsmessungen zur Überwachung der mit der Fortluft
der beiden Jod-Labors DD-1 43 und DD-1 44 abgeleiteten Radionuklide u.a. das Radionuklid I-123
erfasst und ausgewertet wird.

Das Inspektionsteam hat allerdings Zweifel an der Eignung der hierfür eingesetzten
Überwachungsmassnahmen. Angesichts einer Halbwertszeit des Radionuklids I-123 von 13.2 Stunden
ist ein Zeitraum von einer Woche für die Anreicherung auf/im Filter und eine Messung/Auswertung bis
zu 2 Tage nach Entnahme der Jodfilter nicht angemessen. Beim Jodlabor DD-1 43 kommt
erschwerend hinzu, dass dort die Abluft nicht zusätzlich on-line überwacht wird.

Das Inspektionsteam empfiehlt daher, Sammelzeitraum und den Beginn der Messung besser an die
physikalische Halbwertszeit des Radionuklids I-123 anzupassen und schlägt auch eine
Überwachungseinrichtung zur kontinuierlichen Messung der Aktivitätsabgaben vor, wie sie übrigens
im Bewilligungsbescheid zur Errichtung des Radiopharmaka-Gebäudes vom 29. April 1992 planerisch
auch schon vorgesehen wurde (s. Anhang 1, Kap. I.13.c).

Darüber hinaus wurden im “Handbuch Strahlenschutzkontrolle”, das dem Inspektionsteam erst nach
Ablauf der Inspektion auf Diskette ausgehändigt wurde, Unstimmigkeiten zwischen den dort
aufgeführten Grenzwerten und den im Bewilligungsbescheid zum Betrieb des Radiopharmaka-Labors
vom 22. 12. 1994 vorgeschriebenen maximal zulässigen Konzentrationswerten festgestellt (s. Anhang
1, Kap. III.1.a, Abschnitt 3.4.3 und Kap. I.13.e). Letztere beziehen sich auf 4-Wochen-Mittelwerte, z.B.
150 mBq/m3 für nicht identifizierte Beta-Gamma-Strahler, wohingegen im Handbuch
Strahlenschutzkontrolle als Grenzwert für ein unbekanntes Gemisch von Radionukliden 1.5 Bq/m3 im
Wochenmittel angegeben werden. Für identifizierte Radionuklide (hierbei interessieren insbesondere
die Jodisotope I-123, I-125 und I-131) werden im Handbuch Strahlenschutzkontrolle als Grenzwerte
die gesetzlich festgelegten höchstzulässigen Konzentrationswerte (HZK-168-Werte) aufgeführt: 111
Bq/m3 für I-131 und jeweils 0.015 Bq/m3für I-123 und I-125.

Zusätzlich zu den im Vergleich zum HZK-Wert von I-131 extrem niedrigen HZK-Werten von I-123 und
I-125 werden dort weitere, um vier bis sechs Grössenordnungen höhere Grenzwerte für I-123 (190
Bq/m3) und I-125 (19000 Bq/m3) aufgeführt, die laut Angabe ICRP-61 entnommen sein sollen.

Ausser der Feststellung, dass letztgenannte Werte für I-123 und I-125 aus Dosisbetrachtungen heraus
zumindest gegeneinander ausgetauscht werden müssten, weist das Inspektionsteam darauf hin, dass
die in ICRP 61 publizierten Grenzwerte bzw. abgeleiteten Luftkonzentrationswerte nur für
Arbeitskräfte und nicht für die Bevölkerung gelten und daher nicht zum Vergleich mit tatsächlichen
Emissionswerten herangezogen werden sollten.
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Das Inspektionsteam empfiehlt daher, für die Radiojod-Isotope I-123 und I-125 die höchstzulässigen
Konzentrationswerte gesetzlich so festzulegen, dass sie bezüglich der Dosisrelevanz in sich konsistent
sind und auch mit dem HZK-Wert von I-131 korrespondieren.

Darüber hinaus wird empfohlen, das entsprechende Kapitel 3.4.3 “Radiopharmaka” (REV 0
08/01/02) im Handbuch Strahlenschutzkontrolle bezüglich der Grenzwerte zu überarbeiten.

Die oben genannten Feststellungen und Empfehlungen stehen in engem Zusammenhang mit
Beobachtungen des Inspektionsteams beim Besuch des Emissionslabors, insbesondere bei der
Nachprüfung einer Filterprobe aus der Abluftüberwachung des Labors DD-1 43 im 1. Quartal 1999
(siehe Kapitel 4.3.3).

Generell regt das Inspektionsteam bezüglich der Überwachung von Aktivitätsabgaben mit der Fortluft
der Hauptemittenten des Forschungszentrums an, bei einer Modernisierung von Überwachunsinstru-
mentierungen zum Zwecke der schnelleren Erkennung von kurzfristig anstehenden erhöhten
Aktivitätskonzentrationen vermehrt auch kontinuierlich während der Sammlung messende Systeme mit
automatischer Überwachung der Alarmschwellen und Signalisierung bei Überschreitung derselben
einzusetzen.

4.3.2. Mit dem Wasser abgeleitete Radionuklide

4.3.2.1. Technische Ausrüstung und Vorschriften

4.3.2.1.1. Betriebsabwässer

Die Ableitung sämtlicher Betriebsabwässer des Forschungszentrums erfolgt über eine gemeinsame
Wasserreinigungsanlage. Dort werden alpha-aktive, inaktive und aktive Betriebsabwässer in
Sammeltanks getrennt gesammelt und, falls erforderlich, durch Fällung und Filtration dekontaminiert.

Abwässer der einzelnen Sammeltanks werden nach Kontrollmessung der Aktivitätskonzentration
entweder direkt oder nach Reinigung/Dekontamination in eines der beiden 500 m3-Lagerbecken
gepumpt. Die Lagerbecken sind mit Niveaustandsanzeigen versehen.

Vor Freigabe der Lagerbecken zur Entleerung in den Vorfluter (Leitha-Mühl-Kanal, durchschnittliche
Fliessgeschwindigkeit: 8 m3/h) wird der Tankinhalt von der Strahlenschutz-Kontrollabteilung des
ÖFZS auf dessen Gesamtalpha- und Gesamtbeta-Aktivitätsgehalte sowie auf den Gehalt an H-3 und
C-14 überprüft. Dabei werden die Aktivitätskonzentrationswerte bestimmt und die Aktivitäten über
das abzuleitende Abwasservolumen bilanziert. Falls in Laboratorien des Forschungszentrums auch die
Radionuklide Ra-226, Ra-228, Pb-210 und Sr-90 verarbeitet wurden, werden auch deren
Aktivitätsgehalte überprüft. Eine Einzelnuklidbestimmung dieser Isotope wird routinemässig an
Quartals-Mischproben vorgenommen.

Die durchschnittliche Abgabe an Betriebsabwässer lag in den vergangenen Jahren bei ca. 40000 m3

pro Jahr.

Mittels eines unter Wasser zu öffnenden Probeentnahmebehälters wird vor der Entleerung eines
Lagerbeckens jeweils eine Probe aus 3 unterschiedlichen Wassertiefen (0.1 m, 1.5 m und 2.5 m
unterhalb der Wasseroberfläche) entnommen. Zur Herstellung einer repräsentativen Mischprobe
werden diese Proben in ein 2l-Sammelgefäss gegeben und in die Strahlenschutz-Abteilung des ÖFZS
gebracht. Aus der Mischprobe werden dann Teilprobemengen für unterschiedliche
Zwecke/Messungen entnommen:

- 30 ml-Probe zum Eindampfen und zur Messung der Alpha- und Betaaktivitäten,
- 1000 ml-Probe zur gammaspektroskopischen Messung am Ge(Li)-Detektor, diese Proben

werden nach der Messung durch Eindampfen eingeengt und für die vierteljährliche Messung
von Ra-226, Ra-228, Pb-210 und Sr-90 in ein 5l-Sammelgefäss gegeben,

- 2 ml-Probe zur Messung von H-3 und C-14 am Flüssigkeitsszintillationszähler (LSC),
- 50 ml zur Probenrückhaltung in Schraubfläschchen,
- 1000 ml-Probe für Kontrollmessung durch das BALUF/BFL.



Art.35 Technischer Bericht – AT-01/1

Seite 20 von 48

Gesamtalpha-/Gesamtbetamessung

Die Bestimmung der Gesamtalpha- und Gesamtbetaaktivitätskonzentration in der Wasserprobe erfolgt
unmittelbar nach Entnahme und Eindampfen der 30ml-Probe durch Messung des Rückstandes in
einem Stahlschälchen mit 60 mm-Durchmesser mittels Methandurchflusszähler (simultane
Alpha/Beta-Messung). Bei einer Messdauer von 10000 s ergeben sich dabei Nachweisgrenzen von
0.08 Bq/l für die Alpha-Aktivitätskonzentration und von 0.25 Bq/l für die Beta-
Aktivitätskonzentration.

Zur Bilanzierung werden aus den Aktivitätskonzentrationenen und aus den abgelassenen Volumina
des Lagerbeckenwassers die Aktivitätsabgaben im Überwachungszeitraum berechnet.

Die Freigabe des Tanks durch die dafür verantwortlich zeichnende Person kann erfolgen, wenn nach
einer bestimmten Messdauer eine vorgegebene Impulszahl nicht überschritten wird (die Messung wird
aber in jedem Fall bis zum Ende fortgeführt), wie folgt:

Beta: -  nach     20 s:  <    30 Impulse
-  nach   100 s:  <  180 Impulse
-  nach 1000 s:  < 2000 Impulse

nach Messende (10000 s):  < 2.0 s-1

Alpha: -  nach     20 s:  <   0 Impulse
-  nach   100 s:  <   4 Impulse
-  nach 1000 s:  < 40 Impulse

nach Messende (10000 s):  < 0.04 s-1

Eine Entleerung des Lagerbeckens bei Überschreitung dieser Aktivitätswerte ist zulässig, allerdings
nur, wenn vorher eine Einzelnuklidbestimmung durchgeführt wurde. In solchen Fällen kann die
Freigabe nur durch den Strahlenschutzbeauftragten selbst erfolgen.

Gemäss Bewilligungsbescheid des BMGSK vom 3. Dezember 1992 (s. Anhang 1, Kap. I.10) dürfen
die höchst zulässigen Aktivitätskonzentrationswerte (die Summenformel hierfür ist in der Tabelle von
Abschnitt 4.2.1 dieses Berichts wiedergegeben) fallweise bis um den 10-fachen Wert überschritten
werden. Die Jahresmittelwerte müssen aber eingehalten werden.

Bei erhöhten Aktivitätskonzentrationswerten im Lagerbeckenwasser sind folgende Massnahmen zu
ergreifen (s. Anhang 1, Kap. III.1a, Abschn. 3.7.1):

Fall I): Betaaktivitätskonzentration > 300 Bq/l:
� -  Meldung an den Strahlenschutzbeauftragten,

-  Unverzügliche Messung von H-3 und C-14 im LSC-Gerät,
   Falls im Fenster > 180 keV mehr als 300 Impulse / 100 min. auftreten:
-  Bestimmung von Sr-90.

Fall II): Alphaaktivitätskonzentration > 20 Bq/l:
� -  Meldung an den Strahlenschutzbeauftragten,

-  Unverzügliche nuklidspezifische Bestimmung von Ra-228 und Ra-226 am
   Ge(Li)-Detektor.
   Ergibt diese Messung keine Überschreitung der Grenzwerte:
-  Messung von Pb-210 am Ge-Intrinsic-Planar-Detektor.

Messung von C-14 und H-3

Zur Bestimmung der C-14- und H-3-Aktivitätskonzentrationen des Lagerbeckenwassers werden die 2
ml-Proben nach Zugabe einer Szintillatorflüssigkeit im Flüssigkeitsszintillationszähler gemessen. Die
Nachweisgrenze bezüglich H-3 beträgt 18.5 Bq/l und 22.2 Bq/l bezüglich C-14 bei einer Messzeit von
100 Minuten. Die Proben müssen bis spätestens 4 Wochen nach Entnahme gemessen werden.

Die Berechnung der Aktivitätskonzentrationen erfolgt durch ein SW-Programm unter Korrektur von
Löscheffekten.
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Zur Bilanzierung wird aus der Aktivitätskonzentration und dem Volumen des abgelassenen
Lagerbeckenwassers die Aktivitätsabgabe der Radionuklide C-14 und H-3 im Überwachungszeitraum
berechnet.

Bei erhöhten Aktivitätskonzentrationswerten im Beckenwasser sind folgende Massnahmen zu
ergreifen (s. Anhang 1, Kap. III.1a, Abschn. 3.7.3:

Falls die H-3-Aktivitätskonzentration > 50000 Bq/l,
C-14-Aktivitätskonzentration > 5000 Bq/l:
� -  Meldung an den Strahlenschutzbeauftragten.

Falls die Impulsrate > 300 Impulse / 100 min. im Fenster > 180 keV:
� -  Bestimmung von Sr-90.

Kalibrierung und Funktionsprüfung der Messeinrichtungen sind nach Prüfanweisung durchzuführen
und zu dokumentieren (s. Anlage 1, Kap. III.1a, Abschnitte 3.7.1 und 3.7.3).

Bei Ausfall von Detektoren stehen redundante Messgeräte zur Verfügung.

Probenrückhaltung:
- Rückstand der eingedampften 30ml-Proben in Stahlschälchen : mind. 1 Jahr,
- 50 ml Probe: mind. 2 Jahre,
- 1000 ml Probe für BALUF/BFL: max. 2 Jahre.

4.3.2.1.2. Kühlwasser und andere Abwässer

Die Abwässer aus den Kühlanlagen werden mit dem abgelassenen Lagerbeckenwasser im
Hauptsammelschacht zusammengeführt, bevor sie in den Leith-Mühl-Kanal abgepumpt werden. Im
Hauptsammelschacht befindet sich eine diskontinuierliche Wasserprobensammelstelle, die täglich eine
1-Liter-Sammelprobe durch stündliche Entnahme erstellt. Nach Eindampfen dieser Proben wird
täglich die Gesamtalpha- und Gesamtbetaaktivität mittels Methandurchflusszähler bestimmt. Für den
Hauptsammelschacht existieren keine gesonderten Grenzwerte; die Aktivitätskonzentrationen im
Gesamtabwasser (Betriebsabwasser, inaktives Kühlabwasser) dürfen jedoch die maximal zulässigen
Aktivitätskonzentrationen im Jahresmittel, wie sie für die 500 m³ Becken festgelegt sind, nicht
überschreiten.

Zur Beweissicherung wird am Jahresende der Mittelwert über alle Gesamtalpha- und Gesamtbeta-
Messungen ermittelt und mit den Grenzwerten verglichen.

Die sanitären Abwässer werden in einem eigenen Sammelschacht gesammelt, bevor sie zur
entsprechenden Kläranlage abfliessen. Auch diese Abwässer werden täglich mit einer
Überwachungseinrichtung wie die für Kühlwässer überwacht.

4.3.2.2. Durchgeführte Kontrollen während der Inspektion

Folgende Einrichtungen wurden besichtigt:

- Lagerbecken für Betriebsabwässer; Probensammelsysteme in den Sammelschächten für
Betriebs-/Kühlwässer und Sanitärabwässer; Angemessenheit der Emissionsüberwachungs-
instrumentierungen in den Labors der Abteilung Strahlenschutz.

- Schaltschrank der Abwasseranlage und Überwachungszentrale des Forschungszentrums.
- Pegelstandserfassung an der Einleitungsstelle in den Vorfluter (Leitha-Mühl-Kanal).

4.3.2.3. Ergebnisse der Inspektion

Die Messung und Überwachung der mit dem Abwasser abgeleiteten radioaktiven Stoffe entsprechen
den Anforderungen des Bewilligungsbescheides des BMGSK vom 3. 12. 1992 zur Errichtung und zum
Betrieb der Wasserreinigungsanlage. Die Ergebnisse der Kontrolltätigkeit und der Begehung der
Einrichtungen geben keinen Anlass zu besonderen Bemerkungen oder Empfehlungen mit Ausnahme
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der Überwachung des Pegelstandes des Vorfluters (Leitha-Mühl-Kanal) an der Einleitungsstelle der
Abwässer.

Dem Inspektionsteam wurde mitgeteilt, dass Abwässer des ÖFZS nur bei einem bestimmten
Pegelstand des Leitha-Mühl-Kanals eingeleitet werden dürfen.

Das Inspektionsteam empfiehlt, die Kontrollmessungen des Pegelstands an der Einleitungsstelle als
eine vor Entleerung der Lagerbecken durchzuführende Massnahme in die entsprechende
Arbeitsanweisung im Handbuch Strahlenschutzkontrolle aufzunehmen.

4.3.3. Emissionslabor

4.3.3.1. Technische Ausrüstung und Vorschriften

Die bei der Emissionsüberwachung entnommenen Proben mit geringerem Aktivitätsgehalt werden -
wie auch die Umgebungsproben - zentral im Labor Radiometrie der Prüfstelle Strahlenschutz
verarbeitet, gemessen und ausgewertet. Die Proben mit vergleichsweise höheren Aktivitätsgehalten,
wie diejenigen aus der Abluftüberwachung des Reaktors und der Verbrennungsanlage, werden in den
dortigen Strahlenschutzwarten gemessen und ausgewertet. Die Laborräume Radiometrie sind
gerätetechnisch gut ausgestattet. Es wurde ein System zur Probenbezeichnung eingeführt, das im
Handbuch Strahlenschutzkontrolle dokumentiert ist. Die Probenverfolgung erfolgt manuell:
Messergebnisse werden dem Messrechner entnommen und manuell mit einem Excel-Programm in den
Auswerterechner eingegeben, das erforderlichenfalls auch eine Umrechnung der gemessenen
Impulsraten in Aktivitäten bzw. Aktivitätskonzentrationen vornimmt und die Ergebnisse als Excel-
Datei ablegt. Die Analysenergebnisse werden nicht automatisch ausgedruckt. Die
Bilanzierungsrechnungen zu den im Überwachungszeitraum an die Umwelt abgegebenen radioaktiven
Stoffen werden ebenfalls mit einer Excel-Anwendung durchgeführt.

4.3.3.2. Qualitätskontrolle und -sicherung

Für die Messungen der Strahlenschutz-Kontrollabteilung (schwach radioaktive Emissionsproben und
Umgebungsproben) werden Messgeräte des Labors Radiometrie der Prüfstelle Strahlenschutz
herangezogen. Die Messungen werden nach den Verfahrens- und Arbeitsanweisungen des
Qualitätsmanagement-Handbuchs LS-RAD- durchgeführt. Die Prüfstelle hat ein
Qualitätssicherungssystem nach ÖNORM ISO 9001 / EN 29001 eingeführt und ist zertifiziert.
Gleichzeitig ist sie gemäss EN 45001 akkreditiert. Die Prüfstelle nimmt regelmässig an internationalen
Ringversuchen teil.

Die Massnahmen zur Qualitätskontrolle bei Messungen aus der Abluftüberwachung des ASTRA-
Reaktors und der Verbrennungsanlage sind in den entsprechenden Wiederholungsprüfplänen bzw.
Überprüfungsprotokollen festgelegt. Dazu zählen die visuelle Inspektion, die Kalibrierung von
Messgeräten und die regelmässige Funktionskontrolle der Emissionsüberwachungs-
instrumentierungen. Die jeweiligen Arbeitsanweisungen sind im Handbuch Strahlenschutzkontrolle
aufgeführt.

4.3.3.3. Durchgeführte Kontrollen während der Inspektion

Im Emissionslabor wurden folgende Punkte geprüft:

- Vorhandensein von Analysevorschriften und Arbeitsanweisungen.
- Dokumentation des Qualitätssicherungsprogramms.
- Nachvollziehbarkeit des Archivierungssystems.
- Vorschriften zur Datenverarbeitung und –verwaltung.
- Nachvollzug des kompletten Analysengangs bezüglich Datenkonsistenz an einer ausgewählten

Fortluftprobe sowie Nachvollzug der Freigabeprozedur zur Entleerung des Lagerbeckens in den
Vorfluter.
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4.3.3.4. Ergebnisse der Inspektion

Es wurden Stichprobenkontrollen an einer Aerosol- und Jodfilterprobe aus der Abluftüberwachung
des Radiopharmakalabors DD-1 43 aus der 8. Kalenderwoche 1999 (26. 02. 99) durchgeführt. Bei der
damaligen Messung der Aerosolfilterprobe mittels Methandurchflusszähler wurde eine stark
überhöhte Betaaktivitätskonzentration von 5809 mBq/m3 festgestellt, die zur Überschreitung des im
Bewilligungsbescheid festgelegten Jahresgrenzwerts um ein Vielfaches führte. Eine anschliessend
durchgeführte nuklidspezifische Analyse des Aerosolfilters zeigte, dass es sich bei der Betaaktivität um
das Radionuklid I-123 handelte. Bei der nuklidspezifischen Auswertung des Jodfilters aus dem
gleichen Zeitraum konnte keine aussergewöhnlich hohe I-123-Aktivitäts-konzentration festgestellt
werden. Auf diese Diskrepanz wurde im Bericht (s. Anlage 1, III.5, Kapittel 3.6) nicht näher
eingegangen. Das Inspektionsteam empfiehlt höhere Sorgfalt und Ausführlichkeit bei der
Berichterstellung, um eine grössere Transparenz bei aussergewöhnlichen Messergebnissen
sicherzustellen.

Zur Problematik der im Vergleich zur Halbwertszeit von I-123 zu hohen Filterstandzeit wurde bereits
in Abschnitt 4.3.1.3 dieses Berichts hingewiesen.

Die Einsichtnahme in die Protokolle der Probeneingänge einzelner Abluftfilter- und Abwasserproben
aus den Jahren 1999 und 2000 sowie in die zugehörigen Messprotokolle ergab keine Beanstandungen.
Die Messwerte waren im Messrechner und zusätzlich im Auswerterechner elektronisch gespeichert.
Mit Hilfe des Proben- und Dateienbezeichnungssystems konnten die angeforderten Unterlagen und
Messprotokolle schnell aufgefunden werden.

Angesichts eventueller Ausfälle von Know-how-Trägern wird empfohlen, die Arbeitsabläufe bei der
Datenerfassung, -auswertung und –archivierung sowie bei der Berechnung der Aktivitäts-
konzentrationswerte und der zu bilanzierenden Abgaben nachvollziehbar in Form technischer
Beschreibungen und Arbeitsanweisungen zu dokumentieren.

Zur Vereinfachung der Abläufe regt das Inspektionsteam ferner die Automatisierung bei der
Datenübermittlung vom Mess- in den Auswerterechner und bei der Datenverwaltung insgesamt an.

Generell wird empfohlen, die bei der Messung, Kalibrierung und Funktionsprüfung sowie bei der
Datenverarbeitung verwendeten Arbeitsanweisungen und Bedienungsanleitungen im jeweiligen Labor
in Reichweite zu hinterlegen.

4.4. UMGEBUNGSÜBERWACHUNG

4.4.1. Verfahren

Das ÖFZS führt eine umfangreiche Umgebungsüberwachung gemäss Bewilligungsbescheid des
BMGU zur Errichtung und zum Betrieb des ASTRA-Reaktors für das gesamte Forschungszentrum
durch (s. Anlage 1, Kap. I.3, Auflage 127), die sich im Wesentlichen aus der Direktmessung der
externen Strahlung und der Bestimmung der Aktivitätskonzentration in verschiedenen Medien
relevanter Belastungspfade zusammensetzt. Die einzelnen Überwachungsmassnahmen sind im
Handbuch Strahlenschutzkontrolle dokumentiert (s. Anlage 1, Kap. III.1.b).

Die Massnahmen umfassen:

- Vierteljährliche Messungen der Ortsdosis mittels Thermolumineszenz (TLD-) Dosimetern an 12
Zaunpositionen sowie in 5 benachbarten Dörfern. Diese TLD bestehen jeweils aus 5
Einzeldosimeterkarten, wobei 3 zur Dosisbestimmung und 2 zur Bestimmung des
Fadingeffektes (vorbestrahlte Karten) verwendet werden. Die Auswertung erfolgt durch die
Abteilung Dosimetrie des ÖFZS, die eine vom österreichischen Wirtschaftsministerium
akkreditierte Prüf- und Kalibrierstelle und zuständig für die Auswertung der TLD-
Umgebungsdosimeter zur Bestimmung der Ortsdosis bezüglich des Allgemeinen
Krankenhauses Wien ist (siehe hierzu auch Abschnitt 5.5 dieses Berichtes).

- Die kontinuierliche Messung der künstlichen Gesamtalpha- und Gesamtbeta-Aerosolaktivität in
der bodennahen Luft mittels einer automatisch arbeitenden Schrittfilteranlage. Dieser Monitor
befindet sich im Dachgeschoss des Gebäudes Radiometrie in etwa 150 m Entfernung in der
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Hauptwindrichtung des ASTRA-Reaktors. Die Probenentnahme erfolgt repräsentativ; die
Aerosolpartikel werden auf dem Filterband gesammelt und ausgemessen.

- Die Bestimmung der Gesamtalpha- und Gesamtbetaaktivitätskonzentration in Regenwasser der
Dachabwassersammelstelle (monatliche Auswertung), in Dachabwässern von 4 Gebäuden des
ÖFZS (wöchentliche Auswertung von 1-Literproben) sowie in 1-Literproben des Löschteichs
(tägliche Auswertung). Die Proben werden eingedampft und am Methandurchflusszähler
gemessen. Die Nachweisgrenze beträgt 0.005 Bq/l (Beta) bei einer Messdauer von 20000 s.

- Die halbjährliche Aktivitätsbestimmung in biologischen Proben (Fluss-Sediment, Schlamm,
Algen, Krebse) an 5 Probenentnahmestellen des Vorfluters (oberhalb des sowie 1 m, 10 m, 100
m, 1000 m je unterhalb des Einlassrohrs in den Leitha-Mühl-Kanal). An den getrockneten
Sediment- und Schlammproben und den veraschten Algen- und Krebsproben werden sowohl
gammaspektrometrische Bestimmungen mittels Ge(Li)-Detektor als auch Gesamtalpha- und
Gesamtbetamessungen mittels Methandurchflusszähler durchgeführt. Die Ergebnisse werden
jeweils auf die Feuchtmasse umgerechnet. Die Nachweisgrenze bei der Alpha-und der
Betamessung von Sediment- und Schlammproben beträgt 6 mBq/g (Beta) und 1.6 mBq/g
(Alpha). Bei der Beta-Messung von Algen- und Krebsproben werden als NWG 0.003 Bq/g bzw.
0.0008 Bq/g erzielt, bei der Alpha-Messung der Algen und Krebsproben beträgt sie 0.0001 Bq/g
bei einer Messdauer von 20000 s. Die Nachweisgrenzen der gammaspektroskopischen
Messungen bezogen auf Cs-137 betragen 0.00003 Bq/g bei Sediment- und Schlammproben,
0.001 Bq/g bei Algen- und 0.005 Bq/g bei Krebsproben bei einer Messdauer von 50000 s.

- Die vierteljährliche Bestimmung der Aktivität in Boden- und Bewuchsproben an insgesamt 6
Stellen (3 innerhalb und 3 ausserhalb des Geländes) sowie im Niederschlag (trockene und nasse
Deposition) an 2 dieser 6 Stellen auf dem Gelände. Die Niederschlagsammler weisen eine
Sammelfläche von ca 20x20 cm auf und sind nahe der Verbrennungsanlage sowie des SAL der
IAEA aufgestellt. Die Probenentnahme erfolgt zu Beginn eines jeden Quartals jeweils an der
gleichen Stelle. Von den Boden-/Bewuchsflächen (40x40 cm2) wird zunächst der Bewuchs
abgeschnitten und daraufhin der darunter befindliche Boden bis zu einer Tiefe von 2 cm
abgetragen. Nach Trocknung und Veraschung der Bewuchsproben werden am
Methandurchflusszähler Gesamtalpha- und Gesamtbetamessungen sowie nach einer weiteren
radiochemischen Aufbereitung der Proben im Radiochemie-Labor alphaspektrometrische
Messungen (Pu-239/240) mittels eines Halbleiteralphaspektroskopiemessplatzes durchgeführt.
Die Boden- und Niederschlagsproben werden alphaspektrometrisch analysiert. Einmal jährlich
werden die Bodenproben darüber hinaus durch Messung der Y-90-Aktivität am
Methandurchflusszähler auf ihren Sr-90-Gehalt analysiert. Die Ergebnisse der Bodenanalysen
werden auch als flächenbezogene Aktivität angegeben. Die Nachweisgrenze beträgt bei der Pu-
Isotopenbestimmung 4.8 Bq/m2 und bei der Sr-90-Bestimmung 0.001 Bq/m2 bei einer
Messdauer von 10000 s.

- Die jährliche gammaspektroskopische Messung der Aktivität in während der Erntezeit
entnommenen, veraschten Nahrungsmittelproben aus der weiteren Umgebung des
Forschungszentrums mittels Ge(Li)-Detektor und dicker Bleiabschirmung. Die
Nachweisgrenzen liegen bei 0.08 Bq/kg Frischgewicht. Zu den Medien zählen Weizen, Roggen,
Kartoffel und Kraut. Infolge zwischenzeitlich in der Umgebung des Forschungszentrums
eingestellter Milchwirtschaft und fehlender Obstanbauflächen werden Milch und Obst
(Ribiseln) nicht beprobt.

4.4.2. Qualitätssicherung

Siehe hierzu Abschnitt 4.3.3.2 dieses Berichtes.

Die Abteilung Dosimetrie, die für die Auswertung der TLD-Umgebungsdosimeter zur Bestimmung
der Ortsdosis am Zaun des Geländes des ÖFZS (und bezüglich des AKH) zuständig ist, ist wie die
Prüfstelle Radiometrie ebenfalls akkreditierte Mess- und Auswertestelle.

4.4.3. Durchgeführte Kontrollen während der Inspektion

Bei der Inspektion von Immissionsüberwachungseinrichtungen des ÖFZS wurden folgende
Überprüfungen, Stichprobenkontrollen und Begehungen durchgeführt :
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- Besichtigung der Labors.
- Vorhandensein von Probenahme- und Analysenvorschriften im Labor sowie Überprüfung der

Aktualität und Verständlichkeit derselben.
- Dokumentation zur Qualitätskontrolle.
- Qualität der Datenverwaltung und des Ablagesystems.
- Überprüfung der Datenkonsistenz und Vollständigkeit an folgenden Stichproben aus der

Eigenüberwachung sowie aus der Tätigkeit als “unabhängige Messstelle” für das SAL und das
AKH:

-- Pu-239/240-Analyse einer Bewuchsprobe, 1. Quartal 1999 (Umgebungsüberwachung
SAL),

-- Sr-90-Analyse einer Bodenprobe, 3. Quartal 2000 (Umgebungsüberwachung SAL),
-- Laboraufzeichnungen zur Bestimmung des Trockengewichtes (Asche) von Boden und

Bewuchsproben aus dem 2. Quartal 2001 (s. Anhang 1, Kap. III.13),
-- Auswertung von TL-Dosimetern, 3. Quartal 2000 (Umgebungsüberwachung AKH, s.

Anhang 1, Kap. III.19 und 20).

- Überprüfung der internen Qualitätskontrolle des Labors Radiometrie (Ausbeute-,
Energiekalibrierkurve, Kontrolle der Auflösung des Gamma-Detektors, Mai/Juni 2001, s.
Anhang 1, Kap. III.14).

- Besichtigung des Labors für Dosimetrie (Exposition und Auswertung der zur
Umgebungsüberwachung eingesetzten Thermolumineszenz-Dosimeter).

- Besichtigung der Aerosolschrittfilteranlage für die Immissionsüberwachung.
- Besichtigung eines Niederschlagsammlers und eines Probenentnahmeortes für Bewuchs und

Boden innerhalb des Geländes sowie von 2 Bohrbrunnen in der Umgebung.
- Besichtigung einer Probenentnahmestelle am Leitha-Mühl-Kanal oberhalb der

Einmündungsstelle.

4.4.4. Ergebnisse der Inspektion

Das Inspektionsteam fand messgerätetechnisch gut ausgestattete Labors mit sehr erfahrenem und
kompetentem Personal vor.

Die Schrittfilteranlage zur kontinuierlichen Bestimmung der künstlichen Gesamtalpha- und
Gesamtbeta-Aktivität in Aerosolen der bodennahen Luft wurde im Jahr 2000 in Betrieb genommen;
das Probeentnahmesystem gewährleistet eine repräsentative Probeentnahme. Die Schrittfilteranlage
ersetzt ein zuvor eingesetztes Verfahren mit Aerosolsammler und anschliessender diskontinuierlicher
Messung im Labor.

In Bezug auf die Aktualität der Arbeitsanweisungen empfiehlt das Inspektionsteam, für das neue
Messverfahren baldmöglichst eine entsprechende Probeentnahme- und Messvorschrift zu erstellen
und in das Handbuch Strahlenschutzkontrolle aufzunehmen.

Die Kontrolle der Datenkonsistenz und Vollständigkeit der Messdaten bei den ausgewählten
Stichproben sowie der Kalibrierung ergab keine Beanstandungen.

Bezüglich der Auffindbarkeit von mehr als 2 Jahre zurückliegenden Messdaten sind leichte Mängel
vorhanden, da ältere Probendaten aus den Rechnern ausgelagert und Papierkopien nicht angefertigt
werden.

Insbesondere für den Fall, dass Know-how-Träger ausfallen, empfiehlt das Inspektionsteam, das
System zur Archivierung sowie die zum Auffinden von archivierten Daten erforderlichen
Arbeitsschritte zu dokumentieren. Darüber hinaus wird empfohlen, zur Datensicherung und
Archivierung auch SW-unterstützte Werkzeuge einzusetzen.

Bezüglich der Aufgabenverteilung und Stellvertreterregelung in den Labors der Abteilung
Strahlenschutz gibt es im Wesentlichen keine Beanstandungen; diese sind im Handbuch
Strahlenschutzkontrolle dokumentiert (s. Anlage 1, Kap.III.1.b, Abschnitt 7). Eine Ausnahme bildet
allerdings das Radiochemie-Labor, in dem - abweichend von der Regelung – für die radiochemische
Aufbereitung und Analyse von Alpha- und Betastrahlern (Pu-239/240 und Sr-90) in
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Umgebungsproben inzwischen nur noch ein Radiochemiker zur Verfügung steht, dessen Fachwissen
und Erfahrung bei einem eventuellen Ausfall derzeit nicht ersetzt werden könnte.

Das Inspektionsteam empfiehlt, gegen den personellen Engpass und den drohenden Know-how-
Verlust bei Ausfall des inzwischen noch einzigen Erfahrungsträgers im Bereich der Alpha-Analytik
eine Abhilfe zu schaffen.

4.5. ÜBERWACHUNG UND KONTROLLE DES ÖFZS DURCH DIE BEHÖRDEN

4.5.1. Kontrollmessungen durch das BFL

Rechtsgrundlage für die Überwachungsmassnahmen zur behördlichen Überwachung der Immissionen
des ÖFZS ist der Erlass des BMGSK vom 27. 12. 1991 (s. Anhang 1, Kap. I. 14).

Demgemäss sollen im Rahmen der Emissionsüberwachung vierteljährlich Kontrollmessungen an vom
ÖFZS zur Verfügung gestellten Proben (Luftfilterproben Reaktorgebäude, Radiopharmaka-
Laboratorien, Verbrennungsanlage sowie Abwasserproben aus den Lagerbecken) durchgeführt
werden. Im Zuge der Übernahme der Proben durch die Behörde (früher BALUF; jetzt Bundesamt und
Forschungszentrum für Landwirtschaft BFL) werden auch die Aufzeichnungen des Betreibers über die
Eigenüberwachung auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft. Die bei den Kontrollmessungen
angewandten Messmethoden sind die hochauflösende Gammaspektrometrie und die
Flüssigkeitsszintillationsspektrometrie.

Die Auswahl der Emissionsproben durch das BFL erfolgt nach Sichtung der betreibereigenen
Aufzeichnungen über die Radioaktivitätsableitungen. Falls diese Sichtung keine Hinweise auf höhere
Abgaben bzw. Unstimmigkeiten ergibt, so werden insbesondere die jüngsten Abwasser- und
Abluftproben zur Erfassung eventuell vorhandener kurzlebiger Radionuklide übernommen und von
der Behörde nachgemessen. Zusätzlich werden Abwasserproben aus den Lagerbecken entnommen und
im Labor untersucht.

Anders als die Emissionskontrolle erfolgt die amtliche Immissionskontrolle hauptsächlich durch die
Untersuchung von in der Umgebung des Forschungszentrums vom BFL selbst gezogenen Proben.
Berücksichtigt werden dabei Umweltmedien, die vom Menschen direkt oder auch indirekt
aufgenommen werden, wie Luft, Niederschläge, Wasser und biologisches Material. Darüber hinaus
werden zu Kontrollzwecken vom BFL auch Umweltproben nachgemessen, die vom ÖFZS entnommen
wurden.

Zur Probenbegleitung, Datenverwaltung und –sicherung sowie zur Datenauswertung wird ein PC-
gestütztes Probenverwaltungssystem (“DARA”) verwendet. Die Ergebnisse der an den jeweiligen
Messplätzen durchgeführten Messungen werden automatisch in die DARA–Datenbank (Dbase)
übernommen. Die nach korrekter Beendigung der Untersuchung von Proben vom System automatisch
erstellten Prüfberichte werden durch den Prüfleiter freigegeben.

Einige der Mess- bzw. Prüfvorschriften des BFL zur Bestimmung von Radionukliden in Emissions-
und Umgebungsproben werden derzeit akkreditiert. (siehe Anhang 1, Kap. II.23). Zur externen QS-
Kontrolle nimmt das BFL je nach Angebot an europäischen bzw. internationalen Ringversuchen teil.

Das BFL/Abteilung Strahlenschutz ist auch an den Tätigkeiten im Rahmen der grossräumigen
Überwachung Österreichs auf radioaktive Verunreinigungen beteiligt (siehe Abschnitt 6).

Die im Rahmen der grossräumigen und anlagenbezogenen Radioaktivitätsüberwachung
durchzuführenden Aufgaben und Tätigkeiten der Abteilung Strahlenschutz des BFL (früher BALUF)
sind in einem umfassenden Arbeitskonzept beschrieben (siehe Anhang 1, Kap. II.10).

4.5.1.1. Durchgeführte Kontrollen während der Inspektion

Bei der Inspektion des BFL wurden folgende Überprüfungen, Stichprobenkontrollen und
Besichtigungen durchgeführt :

- Planung der Probeentnahmen, Probeneingang und Registrierung.



Art.35 Technischer Bericht – AT-01/1

Seite 27 von 48

- Besichtigung der Labors zur Vorbereitung zur Analyse und zur Messung von Umweltproben.
- Datenverwaltungs- und Archivierungssystem.
- Qualitätssicherungssystem.
- Eprüfung der Datenkonsistenz und der Vollständigkeit der Messdaten anhand einiger

ausgewählter Stichproben (Oberflächenwasser, Aerosolfilter, Klärschlamm; s. Anhang 1, Kap.
II.24, Kap. II.26 und Kap. II.29, Kap. II. 12 und II.25).

4.5.1.2. Ergebnisse der Inspektion

Die Überprüfung der Probenannahme und Registrierung der Proben sowie der Labors entsprachen
allen Anforderungen.

Trotz des auffallend geringen Personalbestands sind die Labors dank Kompetenz, Engagement und
Teamgeist der Mitarbeiter funktionsfähig und gut organisiert. Das Inspektionsteam war beeindruckt
vom System zur visuellen Unterscheidung der verschiedenen Gamma-Messplätze im Labor
einschliesslich der dazugehörigen Dokumente (technische Beschreibungen, Prüfvorschriften und
Prüfberichte).

Die Massnahmen zu Qualitätssicherung und –kontrolle sind nachvollziehbar. Mess-/Prüfvorschriften
und Standardarbeitsanweisungen sind vorhanden. (Auszüge siehe Anhang 1, Kap. II.14-18). Zur
internen Qualitätskontrolle führt das BFL regelmässig Kontrollmessungen und Messungen von
Standardkalibrierpräparaten durch.

Bezüglich den laborinternen Kontrollmessungen empfiehlt das Inspektionsteam, die Frequenz der
Untergrundmessungen bei den Gamma- Detektoren auf mindestens 1 mal pro Monat zu erhöhen (die
Messungen können über das Wochenende laufen). Zudem wird empfohlen, die Kalibrierstrahler an
einem von den Messplätzen entfernteren Ort aufzubewahren.

Angesichts der existierenden Probleme bei der Abluftüberwachung des Radiopharmakalabors DD 1-
43 des ÖFZS (siehe Abschnitt 4.3.3.4) und des SAL-Labors der IAEA (siehe Abschnitt 4.3.1.3) wird
zur Gewährleistung der Repräsentativität der Probenentnahme und zur Erkennung eventueller
systematischer Fehler bei der Probeentnahme empfohlen, im Rahmen der Emissions- und
Immissionsüberwachung stichprobenartig nicht nur vom ÖFZS entnommene Proben nachzumessen,,
sondern auch unabhängige Probeentnahmen durchzuführen.

Datenmanagement und Archivierung sowie die Rückverfolgbarkeit von Messergebnissen entsprachen
den Anforderungen.

Es wird empfohlen, die in den Mess- und Auswerterechnern bzw. in der Datenbank implementierten
Rundungsverfahren zu überprüfen und die Genauigkeit von Messwerten und -Unsicherheiten
angemessen und nachvollziehbar festzulegen.

Das Inspektionsteam empfiehlt ausserdem, in den Prüfberichten von Klärschlammproben im
Messergebnis als Masseinheit nicht nur Bq/kg, sondern auch deren Bezug zu Frisch- bzw.
Trockenmasse anzugeben. (s. Anhang 1, Kap. II. 25).

4.5.2. Berichterstattung an die Bewilligungsbehörde

Die Messergebnisse aus der betreiberseitigen Emissions- und Immissionsüberwachung werden in
Erfüllung der jeweiligen Bewilligungsbescheide jährlich in sogenannten “Strahlenschutz-
Kontrollberichten für das Forschungszentrum Seibersdorf” (siehe z.B. Anhang 1, Kap. III.2 bis III.5)
zusammengestellt und der Bewilligungsbehörde (BMLFU/BMSG) übermittelt. Bei Ereignissen mit
erhöhten Emissionen bestehen Meldepflichten gegenüber der Bewilligungsbehörde sowie der
Bezirkshauptmannschaft Baden gemäss Sonderstrahlenalarmplan (s. Anhang 1, Kap. III.9).

Im Rahmen der behördlichen Überwachung des ÖFZS durch das BFL ist der Bewilligungsbehörde
jeweils bis zum 31. März des Kalenderjahres ein Bericht samt Bewertung über die Ergebnisse der
Untersuchungen des Vorjahres vorzulegen (siehe Anhang 1, Kap. II.5 - 9). Dieser Bericht dient auch
als Teil der Überprüfungen gemäss §17 StrSchG.
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Angesichts des in den letzten Jahren mehrmals stattgefundenen Wechsels der ressortmässigen
Zuständigkeiten im Bereich Strahlenschutz und die damit einhergehende Neuaufteilung von Aufgaben
und Fachpersonal hatte das Inspektionsteam anfangs Mühe, die offiziellen Wege der Berichterstattung
zur Umweltradioaktivität bzw. das Meldewesen insgesamt nachzuvollziehen. Erschwerend kam hinzu,
dass die Abteilung Strahlenschutz des BMLFUW örtlich ausgelagert im Gebäude des BMSG
untergebracht und zum Zeitpunkt der Inspektion noch an dessen Telefonnetz angeschlossen war. (Der
erste Versuch der Leiterin der Inspektion, über die Telefonzentrale des BMSG Kontakt mit dem bei der
EU-Kommission für Belange gemäss Artikel 35/36 Euratom gemeldeten Vertreter Österreichs und
Mitglied des BMFLUW aufzunehmen, scheiterte, da dieser der Telefonzentrale nicht als Mitglied des
Umweltministeriums bekannt war.)

Das Inspektionsteam konnte sich jedoch davon überzeugen, dass der Informationsaustausch zwischen
dem BFL, sowie dem Umwelt- und dem Gesundheitsressort auf der Fachebene auf Grund der
bestehenden persönlichen Kontakte noch immer funktioniert.

Das Inspektionsteam empfiehlt, die geänderten Abläufe und Wege im Berichts- und Meldewesen zu
dokumentieren und allen betroffenen Stellen zukommen zu lassen.

4.5.3. Inspektion und Kontrolle durch die Bewilligungsbehörde

Die Bewilligungsbehörde nimmt ihre Kontrollaufgaben teilweise direkt durch Kontrollbesuche und
betriebliche Überprüfungen der nuklearen Anlagen des ÖFZS gemäss §17 StrSchG sowie durch die
Berichtspflichten des Betreibers wahr. Gegenstand der §17-Überprüfungen sind u.a. Sichtprüfungen
der Strahlenschutzinstrumentierungen, Einsichtnahme in Aufzeichnungen über die in den
Bewilligungsbescheiden geforderten Wiederholungsprüfungen sowie Einsichtnahme in die
Aufzeichnungen über die Emissionen von Radionukliden im abgelaufenen Jahr. Teilweise sind auch
Dritte mit Kontrollaufgaben beauftragt, wie z. B. nichtamtliche Sachverständige (Professoren etc…)
und TÜV durch Beteiligung an den Betriebsüberwachungen gemäss §17 StrSchG bzw.
Wiederholungsprüfungen, oder Messlabors der nachgeordneten Behörden der Umwelt- und
Gesundheitsressorts, wie z.B. das BFL-Abt. Strahlenschutz in Wien oder weitere Labors in Graz,
Innsbruck und Linz, die ebenfalls Kontrollmessungen durchführen.

Eine weitere Kontrolle ist durch das nationale Strahlenfrühwarnsystem (SFWS) gegeben, das online
die Ortsdosisleistung flächendeckend sowie die Luftradioaktivität insbesondere an grenznahen
Gebieten der Republik Österreich mi�t und vom BMLFUW betrieben wird. Das SFWS ist Teil des
nationalen Überwachungsnetzes zur grossräumigen Ermittlung der Umweltadioaktivität, in das auch
die laborgestützte Überwachung eingebunden (siehe Kap. 6 dieses Berichtes).

Bei Warnpegelüberschreitungen, technischen Defekten etc. wird eine Alarmierung ausgerufen. Das
BMLFUW betreibt eine Rufbereitschaft.

5. ALLGEMEINES KRANKENHAUS WIEN (AKH)

5.1. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die nachfolgend genannten Regelwerke stellen die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen dar und
beziehen sich auf den Rechtsstand vom Juni 2001:

- Strahlenschutzgesetz (StrSchG, s; Anhang 1, Kap. I.1).
- Strahlenschutzverordnung (StrSchV, s; Anhang 1, Kap. I.2).
- Bescheidsprüche der zuständige Behörde zur strahlenschutzrechtlichen Bewilligung der

Errichtung und des Betriebes der kerntechnischen Anlagen im AKH Wien gemäss §§ 5 und 6
des StrSchG. Nachfolgend sind die Bewilligungsbescheide bezüglich der Hauptemittenten
aufgelistet:

-- des BMGU vom 19.03.1983 – Errichtungsbewilligung eines Strahlenbunkers im AKH (1.
Teilerrichtungsbewilligung; s. Anhang 1, Kap. I.28),
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-- des BMGU vom 05.12.1983 – Errichtungsbewilligung eines Strahlenbunkers im AKH (2.
Teilerrichtungsbewilligung; s. Anhang 1, Kap. I.29),

-- des BMGU vom 27.06.1984 – Errichtungsbewilligung eines Strahlenbunkers im AKH (3.
Teilerrichtungsbewilligung; s. Anhang 1, Kap. I.30),

-- des BMGSK vom 11.07.1991 – Betriebsbewilligung der Nuklearmedizin, des Zentralen
Abfalllagers und der Abklinganlage; (s. Anhang 1, Kap. I.31),

-- des BMGK vom 29.06.1995 – Betriebsbewilligung des Zyklotron samt PET-Kamera; (s.
Anhang 1, Kap. I.32),

-- des BKA Sektion VI vom 23.01.1998 – Betriebsbewilligungsbescheid des PET-
Kamerabereiches; (s. Anhang 1, Kap. I.33),

-- des BKA Sektion VI vom 25.05.1998 – Betriebsbewilligungsbescheid des Zyklotrons; (s.
Anhang 1, Kap. I.34).

- Jährliche Überprüfungen des Betriebes des Zyklotrons samt PET gemäss § 17 StrSchG durch
das BMSG.

- Jährliche Überprüfungen des Betriebes der Nuklearmedizinischen Bettenstation, des Zentralen
Abfalllagers und der Abklinganlage gemäss § 17 StrSchG durch das BMSG.

5.2. DAS PET-ZENTRUM

5.2.1. Einleitung

Das PET-Zentrum besteht aus drei getrennten Bereichen: der Zyklotron-Bereich, der PET-Kamera-
bzw. Scannerbereich und der Radiochemie-Bereich.

Die mittels des Zyklotrons hergestellten Positronenstrahler O-15, N-13, C-11 und F-18 werden in
abgeschirmten Syntheseapparaturen des Radiochemielabors zu entsprechenden Radiopharmaka weiter
verarbeitet und sodann Patienten im Rahmen von diagnostischen Untersuchungen mit dem PET-
Scanner (Positronen-Emissions-Tomograph) appliziert. Dabei geht es insbesondere um die Klärung
onkologischer, neurologischer und kardiologischer Fragestellungen.

5.2.2. Aktivitätsüberwachung der Luft

Das PET-Zentrum weist eine lüftungstechnische Anlage auf, die gewährleistet, dass keine
unkontrollierte Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Ab- bzw. Fortluft möglich ist. Alle Räume und
Einrichtungen des PET-Zentrums, in denen mit offenen radioaktiven Stoffen gearbeitet wird, sind an
das überwachte Abluftsystem angeschlossen. Im Zyklotronraum, PET-Kamerabereich und im
Radiochemielabor herrscht Unterdruck gegenüber der Umgebung zur Verhinderung der Raumluft-
kontaminationen.

5.2.2.1 Abluft

Die überwachte Lüftungsanlage besteht aus 8 separaten Abluftzweigen, die einem zentralen
Fortluftkamin zugeführt werden. In den Abluftzweigen sind jeweils eine Aktivitätsmessstelle (Beta-
Aktivitätsmessgerät mit Proportionalzählrohren), kombiniert mit jeweils einem Speicher- bzw.
Verzögerungsvolumen, sowie eine schnell schliessende Absperrklappe (≤ 4 Sekunden) installiert. Die
Nachweisgrenze dieser Messstelle für C-11 beträgt ≤ 15 kBq/m³ bezogen auf eine Messzeit von 1
Sekunde. Jede Messstelle ist als Bypass-System mit hohem Luftvolumenstromstrom ausgelegt.
Daneben ist jeder Abluftzweig mit einem Filtersystem zur Rückhaltung von Aerosolen und
radioaktivem Jod ausgestattet. Zur Funktionskontrolle der Filtereinrichtungen sind Mess- und
Anzeigevorrichtungen (z.B. für den Druckabfall) installiert. Einzelne Abluftzweige sind zusätzlich mit
Störfall-Dosisleistungsmessstellen ausgestattet.

Im Jahresdurchschnitt darf die Aktivitätskonzentration in der Fortluft 200 Bq/m³ nicht überschreiten.
Die über ein Vierteljahr gemittelte Aktivitätskonzentration muss ebenfalls ≤ 200 Bq/m³ sein. Die
Grösse des jeweiligen Verzögerungsvolumens in jedem Abluftzweig entspricht der Reaktionszeit
(Kammerfüllzeit + Messzeit + Klappensteuerungszeit) zum Nachweis derjenigen Aktivitäts-



Art.35 Technischer Bericht – AT-01/1

Seite 30 von 48

konzentration im Abluftzweig, die in der Gesamtfortluft 200 Bq/m³ verursacht. Bei einer
Überschreitung dieser Aktivitätskonzentration wird der betreffende Abluftzweig automatisch gesperrt.

Die Abluft aus bestimmten Räumen und Einrichtungen (3) wird zunächst einer Abklingstrecke
zugeführt. Es handelt sich dabei um eine Rohrschlange von 150 m Länge, die in einen Abklingbehälter
mündet. Eine Weiterführung in das Abluftsystem zum Kamin darf erst nach Freigabe erfolgen.

Alle Messstellen zur Aktivitätsüberwachung der Abluft und zur Orts-Dosisleistungskontrolle sind an
die Datenzentrale im Radiochemielabor angeschlossen. Diese ermöglicht die Einstellung von
Grenzwerten und Messzeitzyklen und steuert die Auslösung optisch/akustischer Alarmsignale bei
Grenzwertüberschreitungen. Dort stehen auch SW-Werkzeuge zur Datenauswertung (Integration,
Mittelwertbildung und graphische Darstellung zeitlicher Verläufe von Messdaten) und
Datenarchivierung zur Verfügung.

5.2.2.2 Fortluft

Der Fortluftkamin ist mit einer Aktivitätsbilanzmessstelle ausgestattet (Beta-Aktivitätsmessgerät mit
Proportionalzählrohren). Die Nachweisgrenze dieser Messstelle für C-11 beträgt ≤ 3 kBq/m³ bezogen
auf eine Messzeit von 1 Sekunde. Die Entnahme der Abluft erfolgt isokinetisch; mittels einer
Messsonde wird das durchgesetzte Luftvolumen bestimmt. Die Messstelle ist als Bypass-System
ausgelegt.

Aktivitätsabgaben, die den Grenzmittelwert von 200 Bq/m3 überschreiten, müssen innerhalb von 4
Minuten (Füllzeit + Messzeit) nachgewiesen werden können. Beim Überschreiten des
Grenzmittelwertes und bei Ausfall der Bilanzmessstelle werden automatisch die Abluftklappen im
Abluftstrom geschlossen. Das Personal verlässt die Räumlichkeiten, die Türen der Anlage werden
abgesperrt und das Abklingen wird abgewartet.

Ein mobiler Luftaktivitätsmonitor kann bei Ausfall der Bilanzmessstelle die Überwachung der Fortluft
übernehmen.

Über die Aktivitätsbilanzmessstelle wird die mit der Fortluft in die Umgebung freigesetzte Aktivität
ständig über die Datenzentrale im Radiochemielabor registriert und über einen Drucker vor Ort
ausgegeben. Wie oben erwähnt, werden die Messdaten dort ausgewertet und archiviert.

5.2.3. Bedingungen und Auflagen

Gemäss § 12 Abs. 3 StrSchG im Zusammenhalt mit § 94 Abs. 2 Arbeitnehmerinnenschutzgesetz
(ArbSchG), BGBI. Nr. 450/1994, werden unter anderen folgende Bedingungen und Auflagen
vorgeschrieben:

- Es ist mindestens einmal jährlich eine Inspektion und Wartung der gesamten Anlage von
Fachkundigen und hierzu berechtigten Personen (z.B. Herstellerfirma) vornehmen zu lassen.
Das Ergebnis der Überprüfung ist zu dokumentieren und auf Verlangen der Behörde
vorzulegen.

- Es sind Aufzeichnungen über die Radionuklidproduktion zu führen.
- In einem Zyklotron-Betriebsbuch sind Mängel, Unregelmässigkeiten und besondere

Vorkommnisse bei der Radionukliderzeugung und beim Transfer dieser radioaktiven Stoffe
festzuhalten. Analoge Betriebsbücher sind auch für den Bereich des Radiochemielabors und des
PET-Kamerabereiches zu führen. Bei Aktivitätsstörfällen sind insbesondere die auftretenden
Dosisleistungen, gegebenenfalls die erhaltenen Dosiswerte und die Luftaktivitäts-
konzentrationen zu protokollieren.

- Es ist monatlich eine Aktivitätsbilanz zu erstellen, die zumindest folgende Punkte zu enthalten
hat:

                                                     
3 Die gasförmigen radioaktiven Abfälle im Zusammenhang mit der Erzeugung der radioaktiv markierten

Verbindungen im Radiochemielabor werden über eine Sonderfiltereinheit zur Abklingeinheit geleitet. Der
Austausch bzw. die Entsorgung des Filtermaterials der Sonderfilteranlage erfolgt erst nach vorangegangener
Dosisleistungsmessung und Freigabe durch den Strahlenschutzbeauftragten.
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-- erzeugte Aktivitäten – nuklidspezifisch und gesamt,
-- Aktivität der applizierten Radiopharmaka – nuklidspezifisch und gesamt,
-- Aktivitätsabgabe über die Bilanzmessstelle.

- Die Monatsbilanzen sind jeweils zu einer Jahresbilanz zusammenzufassen.
- Die Messdaten im Zusammenhang mit der Luftaktivitätsüberwachung […] sind zumindest zwei

Jahre lang aufzubewahren.

5.3. DIE NUKLEARMEDIZINISCHE BETTENSTATION

5.3.1. Einleitung

In der nuklearmedizinischen Bettenstation sind 8 Zweibettzimmer und 2 Einbettzimmer für die
Behandlung von Patienten mit therapeutischen Dosen offener radioaktiver Stoffe eingerichtet
(hauptsächlich I-131 und ggf. Sonderisotope P-32, S-35 und Sr-89). Zu jedem Zimmer gehört je eine
Sanitär- und eine WC-Zelle.

5.3.2. Abluft – Fortluft

Da in der Nuklearmedizinischen Bettenstation hauptsächlich J-131 zur Anwendung gelangt, ergibt
sich für die Patientenzimmer ein höheres Kontaminationsrisiko für die Atemluft. Die Patientenzimmer
werden mit einem 10-fachen Luftwechsel pro Stunde entlüftet. Durch eine kontinuierliche Messung
der Raumluftkonzentration kann die Einhaltung des HZK-40-Wertes von 24Bq/m³ überprüft werden,
bzw. ist der Einbau von zusätzlichen Aktivkohlefiltern in den Abluftleitungen bei Erfordernis
vorgesehen.

Die angesaugte Abluft wird über ein aktivkohlebeschichtetes Filter geleitet. Der Detektor ist ein 2“ x
2“ NaJ (T1)-Szintillationskristall. Die Nachweisgrenze beträgt 0.5 Bq/cm3 bei 1 Stunde Messzeit und
einem Luftvolumenstrom von 6 m3/h.

Die Abluft aus der Nuklearmedizinischen Bettenstation wird nach dem Passieren der Filterstufen über
das Fortluftbauwerk des PET-Zentrums ins Freie geleitet.

5.3.3. Abwässer

In der Nuklearmedizinischen Bettenstation entstehen flüssige radioaktive Abfälle in verschiedenen
Bereichen. Als Leitisotop wird I-131 betrachtet. Mit Sonderisotopen kontaminierte Abwässer kommen
eher geringfügig vor.

Zwei Abwassersysteme, für Fäkalabwasser einerseits und für Dusch- und Waschwasser anderseits,
leiten die flüssigen radioaktiven Abfälle aus den Patientenzimmern in die Abklinganlage ab.
Zusätzlich sind die Abwassersysteme für I-131 und für Sonderisotope voneinander getrennt. Alle
Patiententoiletten sind mit Vakuum-WC Anlagen ausgestattet, die einen geringen Wasserverbrauch
ermöglichen (pro Spülung ca. 1.5 l Wasser).

Eine dritte Abwasserleitung führt von verschiedenen Räumen der Nuklearmedizinischen Bettenstation,
in denen kontaminiertes Abwasser anfallen kann (z.B. Waschmaschinen und Geschirrspüler), in die
Abklinganlage. Durch besondere Einrichtungen wird an den Verbrauchsstellen für einen möglichst
geringen Wasserverbrauch gesorgt.

5.3.4. Abklinganlage

Die Abklinganlage befindet sich in einem Anschlussbauwerk. Sie ist als dichte Wanne aufgebaut, die
Wände sind mit dekontaminierbarem Lack gestrichen.

In die Abklinganlage gelangen radioaktiv kontaminierte Abwässer aus den Bereich
nuklearmedizinische Bettenstation und möglicherweise radioaktiv kontaminierte Abwässer aus dem
Radiochemielabor des PET-Zentrums und ggf. aus der Abteilung Brachycurietherapie (Therapie mit
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umschlossenen radioaktiven Stoffen). Die Abwässer werden über 6 Abwässerstränge entsorgt: das
Laborabwassersystem (4) (aktiv bzw. inaktiv), die Fäkalabwassersysteme für J-131 bzw.
Sonderisotope, die Dusch- und Waschabwassersysteme für J-131 bzw. Sonderisotope, das Wasch-
abwassersystem für sonstige Abwässer (Waschmaschinen und Geschirrspüler).

Die Abwässer werden vorerst in Hebebehältern aufgefangen (5/6). Anschliessend werden die Abwässer
in Abklingtanks gepumpt. Nach dem Befüllen eines Abklingtanks bis 80% wird automatisch auf den
nächsten Abklingtank umgeschaltet.

Nachdem die Abwässer in den entsprechenden Abklingtanks geleitet wurden (siehe Tabelle), wird
zuerst umgepumpt (eigenen Kreislauf zwecks Homogenisierung) danach wird durch Ziehen einer
Probe und Feststellung der Aktivitätskonzentration die Abklingzeit festgelegt, in einem Schaltschrank
eingestellt und das Abpumpventil verriegelt. Nach Ablauf der Abklingzeit wird zuerst wieder
umgepumpt und dann eine Probe genommen und gemessen. Hat die Restaktivität den
Abgabegrenzwert erreicht (0.25 MBq/m³ für I-131), kann der Inhalt der Tanks in das öffentliche
Kanalnetz abgepumpt werden.

Für die Messung der Aktivitätskonzentration der in das öffentliche Kanalnetz abzugebenden Abwässer
befindet sich im Messraum der Abklinganlage ein Low-Level-Schälchenmessplatz, sowie ein
Szintillationszähler-Messplatz.

Die Raumluft der Abklinganlage wird mindestens 3 mal pro Stunde gewechselt. Nach der
Beimischung von Abluft aus verschiedenen Entlüftungsleitungen (z.B. der Abklingtanks oder der
Vakuumanlage) und nach dem Passieren der Filterstufen (Aktivkohlefilter und Schwebstofffilter) wird
die Abluft der Abklinganlage über das Fortluftbauwerk ins Freie geleitet.

Behältergruppen der Abklinganlage

Inhalt Behältertyp Anzahl Volumen

Fäkalien J-131 Abklingen 4 + 1 Res. à 15 m³

Fäkalien Sonderisotope Abklingen 3 à 5 m³

Dusch- und Waschwässer I-131 Abklingen 3 + 1 Res. à 31 m³

Dusch- und Waschwässer Sonderisotope Abklingen 2 à 5 m³

Spül- und Waschwässer Abklingen 3 à 15 m³

Laborabwässer (aktiv) Abklingen 3 à 5 m³

Laborabwässer (inaktiv) Abgabe 2 à 5 m³

                                                     
4 Mit Sicherheit kontaminiertes Abwasser im Radiochemielabor wird jedoch bereits an Ort und Stelle

eingesammelt (siehe 1.3 und 2.5).
5 Die Hebebehälter für Fäkalwasser sind so dimensioniert dass sie eine Tagesmenge aufnehmen können.

Bei einem Füllstand von 80% erfolgt das Homogenisieren mit einer Zerkleinerungspumpe, bevor zum
Abklingbehälter übergepumpt wird.

6 Die Hebebehälter für möglicherweise kontaminierte Abwässer sind mit Messweichen ausgestattet. Diese
Messweichen entscheiden, ob das aus den Hebebehältern chargenweise abgepumpte Abwasser als aktiv
oder inaktiv anzusehen ist.
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5.4. DAS ZENTRALE ABFALLLAGER FÜR RADIOAKTIVE ABFÄLLE (ZAL)

Das ZAL befindet sich im nuklearmedizinischen Bettenhaus.

5.4.1. Flüssige und feste Abfälle

Alle flüssige radioaktive Abfälle, die nicht über das Abwassersystem zur Abklinganlage gefördert
werden können, und feste radioaktive Abfälle werden bereits am Ort der Entstehung gesammelt,
vorsortiert und verpackt. Diese Abfälle gelangen dann aus verschieden Bereichen (7) des AKH in das
ZAL.

Im Manipulationsraum wird die Sortierung der Abfälle überprüft (bzw. bei Erfordernis neu
durchgeführt) und beschriftet. Dies gilt sowohl für festen als auch für flüssigen Abfall. Je nach
Halbwertszeit (HWZ) werden die Abfälle in den Abklingraum (HWZ ≤ 100 Tagen) oder in den
Abfallagerraum (HWZ > 100 Tagen) gebracht.

Im Abklingraum werden die kontaminationsfrei verpackten Abfälle solange zwischengelagert, bis sie
wiederverwendet oder als Haus- oder Sondermüll (thermisch) entsorgt werden können.

Im Abfalllagerraum werden die kontaminationsfrei verpackten Abfälle bis zur Entsorgung durch ein
befugtes Unternehmen gelagert.

Radioaktiver Abfall mit einer HWZ < 1 Tag klingt aufgrund der kurzen Abklingzeit in speziell
abgeschirmten Behältern am Ort der Abfallentstehung ab. Hat die Aktivität des Abfalls den gesetzlich
vorgeschriebenen Entsorgungswert unterschritten, wird der Abfall vom Abfallverursacher – nach einer
Kontrollmessung – als inaktiver Krankenhausabfall entsorgt.

Das gesamte ZAL ist bezüglich Lüftung und Abluft an das System der Nuklearmedizinischen
Bettenstation angeschlossen.

5.4.2. Bedingungen und Auflagen

Gemäss § 12 Abs. 3 StrSchG im Zusammenhalt mit § 27 Abs. 2 Arbeitnehmerschutzgesetz
(ArbSchG), BGBl. Nr. 234/1972, werden unter anderen folgende Bedingungen und Auflagen
vorgeschrieben:

- Für die Nuklearmedizinische Bettenstation, das Zentrale Abfalllager und die Abklinganlage ist
je ein Betriebsbuch anzulegen; in diese sind alle besonderen Vorkommnisse einzutragen.

- Radioaktive Abfälle, die nicht wie inaktive Abfälle beseitigt werden, sind je nach verfügbarer
Kapazität an das Österreichische Forschungszentrum Seibersdorf (ÖFZS) oder an eine
gleichwertige Institution im In- und Ausland zu übergeben.

- Über die Lagerung und Verbringung radioaktiver Abfälle sind Aufzeichnungen zu führen. Auf
Grund dieser Aufzeichnungen muss es jederzeit möglich sein, für einen bestimmten Behälter
mit radioaktiven Abfällen einen Richtwert der Aktivität anzugeben, der mit Sicherheit nicht
überschritten wird. Dieser Richtwert ist in den Aufzeichnungen festzuhalten und/oder am
Behälter zu vermerken.

- Wird radioaktiver Abfall wie inaktiver Abfall gemäss § 92 Strahlenschutzverordnung beseitigt,
so ist dessen mittlere spezifische Aktivität vorher durch eine Messung zu verifizieren und
aufzuzeichnen.

5.5. UMGEBUNGSÜBERWACHUNG

Die Strahlenexposition der Umgebung des AKH, vor allem die γ-Submersion, wird mittels
Thermolumineszenzdosimetern (TLD) an folgenden Messpositionen überwacht:

- Grünes und Rotes Bettenhaus,
- ehemalige 1. HNO,
                                                     
7 Hauptsachlich aus den Routine- und Forschungslabors.
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- ehemalige 2. Frauenklinik,
- Schwesternschule,
- Kinderklinik.

Die Auswertung der TLD-Dosimeter für die Umgebungsüberwachung erfolgt durch das ÖFZS in
Abständen von bis zu maximal drei Monaten (siehe auch Abschnitt 4.4 dieses Berichtes). Bei
Störfällen ist eine sofortige Auslesung zu veranlassen und eine entsprechende Meldung an die
zuständige Behörde zu erstatten. Über die Ergebnisse der Messungen sind Aufzeichnungen zu führen.

5.6. DIE KLÄRANLAGE WIEN-SIMMERING

Im Rahmen des Überwachungsnetzes für Radioaktivität wird die Kläranlage Wien-Simmering – neben
Kläranlagen in Linz-Asten, Graz-Gössendorf und Klagenfurt-Feuerbach - regelmässig beprobt. Die
Beprobung erfolgt monatlich, wobei in erster Linie Stichproben entnommen werden. Die Proben
werden von der zuständigen Messstelle (früher BALUF, jetzt BFL Wien) gammaspektrometrisch
untersucht. An den Abwasserproben erfolgt zusätzlich eine Tritiumbestimmung mittels
Flüssigszintillationsspektrometrie.

Im Abwasser bzw. im Klärschlamm der beprobten Kläranlagen werden folgende aus
nuklearmedizinischen Anwendungen stammende Radionuklide festgestellt: Gallium-67, Indium-111,
Iod-123, Iod-131, Technetium-99m, Thallium-201, Thallium-202.

Von diesen Nukliden wird Iod-131 sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie verwendet, alle
anderen Nuklide ausschliesslich in der Diagnostik. Nuklearmedizinische Diagnoseverfahren und
niedrigdosierte Radioiodtherapien werden in der Regel ambulant durchgeführt, mittel- bis
hochdosierte Radioiodtherapien erfolgen überwiegend stationär.

Der Grossteil der in Kläranlagenemissionen auftretenden Aktivitäten stammt aus den ambulanten
Anwendungen, da die kontaminierten Ausscheidungen der ambulant untersuchten bzw. behandelten
Personen direkt in die kommunalen Abwässer und in weiterer Folge in die Kläranlagen gelangen. Dies
gilt insbesondere für jene Radionuklide, die nur in der Diagnostik � und somit ausschliesslich
ambulant � eingesetzt werden. Aber auch für Iod-131 dürften die ambulanten Anwendungen � auch
wenn bei stationären viel höhere Einzelaktivitäten verabreicht werden � die Hauptquelle darstellen, da
die Mehrzahl der Radioiodtherapien ambulant durchgeführt wird und in den meisten Therapiestationen
Abklinganlagen vorhanden sind, in denen die Ausscheidungen und Waschwässer der stationären
Patienten gesammelt und erst nach Unterschreiten der gesetzlich festgelegten Maximalaktivitäten in
die Kanalisation eingeleitet werden. Lediglich nuklearmedizinische Abteilungen ohne Abklinganlagen
können auch über stationär durchgeführte Radioiodtherapien einen gewissen Beitrag zur Iod-131-
Kontamination der Kläranlagenemissionen liefern.

Technetium-99m ist aufgrund seiner optimalen Eigenschaften in Bezug auf Strahlenschutz (kurze
Halbwertszeit von 6.02 Stunden, reiner Gammastrahler) und Bildaufnahme (Gamma-energie im
Bereich der maximalen Empfindlichkeit von Gammakameras) das am häufigsten in der
Nuklearmedizin verwendete Radionuklid. An verschiedene Trägersubstanzen gebunden, wird
Technetium-99m zur Untersuchung von Organen, in der Entzündungs- und Tumordiagnostik sowie
zum Nachweis von inneren Blutungen eingesetzt.

Iod-131 wird bei Schilddrüsenerkrankungen zur Therapie verabreicht. In der Diagnostik geht die
Bedeutung von Iod-131 aufgrund seiner hinsichtlich des Strahlenschutzes ungünstigen Eigenschaften
(Betastrahler, relativ lange Halbwertszeit von 8.04 Tagen) zurück. Meist findet es nur noch zum
Auffinden eventueller Metastasen oder Rezidivtumore von Iod speichernden Schilddrüsenkarzinomen
und bei Nebennierenuntersuchungen Verwendung.

Iod-123 (Halbwertszeit 13.3 Stunden) wird zur Schilddrüsenszintigrafie, zur Untersuchung von Gehirn
und Nebenniere sowie in der Entzündungs- und Tumordiagnostik verwendet. Ebenfalls im Bereich der
Entzündungs- und Tumordiagnostik finden Gallium-67 und Indium-111 Anwendung (Halbwertszeit
3.26 Tage bzw. 2.83 Tage). Indium-111 gelangt zusätzlich auch in der Liquorszintigrafie zum Einsatz.
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5.7. DURCHGEFÜHRTE KONTROLLEN UND ERGEBNISSE DER INSPEKTION

5.7.1. Einleitung

Das Inspektionsteam suchte verschiedene Geschäftsfelder des AKH auf, in denen Radiopharmaka zu
Diagnose- und Therapiezwecken eingesetzt werden. Dabei wurden Einrichtungen zur Überwachung
sowohl der radioaktiven Ableitungen mit der Ab- bzw. Fortluft und dem Abwasser als auch der festen
Abfälle und der Umgebung überprüft.

Insgesamt war das Inspektionsteam beeindruckt vom hohen Standard der technischen Ausrüstung und
vom Wissensstand des Personals. Obwohl einige Aufgaben im Rahmen des Betriebs und der Wartung
von Vertragspartnern durchgeführt werden, wie zum Beispiel die jährlich durchgeführten technischen
Inspektionen der PET-Kamera und des Zyklotrons sowie das regelmässige Ablassen der Abwässer und
die Wartung der Abluftmessgeräte, konnte sich das Inspektionsteam davon überzeugen, dass das
Krankenhauspersonal die Verantwortung und die Kontrolle über den Betrieb behält.

5.7.2. Das PET-Zentrum

Das Inspektionsteam besichtigte den Positronenemissionstomographen. Mit Hinblick auf mögliche
Ableitungen radioaktiver Substanzen in die Atmosphäre wurde besonderes Augenmerk auf das
Zyklotron gerichtet, mittels dessen Radioisotope erzeugt werden. (Die heissen Zellen des Zyklotrons
sind nicht mit dem Abflusssystem des Krankenhauses verbunden und tragen somit nicht zu den
flüssigen hochradioaktiven Ableitungen bei.)

Das Inspektionsteam stellte fest, dass die Abluftmessstellen in den Abluftzweigen angemessene
Speicher bzw. Verzögerungsvolumen für hochradioaktive Gase (hauptsächlich C-11) aufwiesen.
Damit verringert sich die Möglichkeit, dass die Abluftmonitore einen Alarm auslösen und die
Abluftzweige gesperrt werden.

5.7.3. Die nuklearmedizinische Bettenstation

Das Inspektionsteam besuchte die Abteilungen Radiotherapie und Diagnostische Radiologie.

In beiden Abteilungen wurde festgestellt, dass die Strahlenschutzmassnahmen und die Buchhaltung
zur Kontrolle der radioaktiven Substanzen am Ort ihrer Entstehung angemessen sind. Alle
Einrichtungen einschliesslich den vorgeschriebenen Vakuum-Toiletten sind sorgfältig ausgestattet und
gestatten die Reduzierung der Abfälle auf ein Mindestmass.

5.7.3.1. Abluft und Fortluft

Das Inspektionsteam überprüfte die Lüftungsanlage und das Fortluftsystem des Bettenhauses.

Dabei wurde festgestellt, dass zwar eine Filteranlage zur Rückhaltung von Radiojod und
luftgetragenen Aerosolen installiert war, die Überwachung der mit der Fortluft abgeleiteten Aktivität
zum Zeitpunkt der Inspektion aber nicht erfolgen konnte, da der entsprechende Abluftmonitor nicht in
Betrieb war.

Das Inspektionsteam sieht den dringenden Bedarf, das Verfahren der Qualitätssicherung zu
verbessern. Den Inspektoren wurde mitgeteilt, dass entsprechende Verbesserungmassnahmen bereits
erarbeitet würden.

Für den Fall des Ausfalls des Abluftmonitors wird zudem empfohlen, eine redundante Messeinrichtung
zur Verfügung zu stellen.

5.7.3.2. Abwässer

Das Inspektionsteam besichtigte die Abklinganlage des Krankenhauses.
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Das Inspektionsteam konnte sich davon überzeugen, dass die Abklinganlage technisch gut ausgestattet
ist, gewartet wird und insgesamt effizient betrieben wird. Die Anlage weist hinsichtlich ihrer
Konstruktion einen hohen Standard auf, ist aus Edelstahl hergestellt und mit geeigneten
Sicherheitsmassnahmen zur Verhinderung jedweden Aus- oder Überlaufens der einzelnen Tanks
versehen. Die Instrumentierung zur Prozessüberwachung ist ebenfalls von hohem Standard; die
Signale werden zur Schaltzentrale vor Ort und gleichzeitig zum zentralen Kontrollraum des
Krankenhauses weitergeleitet. Die Räume samt Inventar sind sauber gehalten und Kontaminations-
kontrollen werden gut durchgeführt.

Die Verantwortung über die Freigabe der Ableitungen und die Schlüssel für die Ver- bzw.
Entriegelung der Tanks obliegt einer beschränkten Anzahl autorisierter Personen. Die Trennung der
unterschiedlichen Abwässer erlaubt die Maximierung der Abklingzeiten in den einzelnen Tanks vor
deren Entleerung (s. Abschnitte 5.3.3 und 5.3.4). Die Verfahren und Massnahmen bei der
Probenentnahme, der Identifizierung und bei der weiteren Bearbeitung der Proben werden vom
Inspektionsteam als geeignet eingestuft.

Die Abwässer werden vor der Ableitung gefiltert und die Filter zur Entsorgung als fester Abfall in
dafür geeigneten Behältern weggegeben.

Das Inspektionsteam fand die Aufzeichnungen über erfolgte Ableitungen sowie Betriebsbücher in
einem guten Zustand vor. Verbesserungsbedarf sieht das Inspektionsteam allerdings noch in der
Dokumentation der Arbeitsabläufe und der Qualitätskontrolle. Laut Aussage der Betreiber wird ein
ISO gerechtes System angestrebt.

Das Inspektionsteam stellte fest, dass der Bau der Abklinganlage von grossem Vorteil für die Umwelt
ist, da eine Reduzierung der mit dem Abwasser abgeleiteten Radionuklide erfolgt.

5.7.4. Das Zentrale Abfalllager für radioaktive Abfälle

Das Inspektionsteam stellte beim Besuch des Zentralen Abfalllagers fest, dass die Kontrolle bei der
Behandlung fester Abfälle zufriedenstellend durchgeführt wird und dass man dabei ist, eine
verbesserte und zielgerichtete Überwachungsinstrumentierung zu schaffen.

5.7.5. Umgebungsüberwachung

Das Inspektionsteam überprüfte die zur Überwachung der Umgebungsstrahlung eingesetzten
Verfahren. Dazu wurden einige TLD-Dosimeter besichtigt, die in der näheren Umgebung des
Krankenhauses aufgestellt waren.

5.7.6. Die Kläranlage Wien-Simmering

Die Kläranlage liegt ca. 8 km vom AKH entfernt und leitet die Abwässer in die Donau ein.

Das Inspektionsteam überprüfte die zur Probenentnahme von Klärschlamm (2 Literproben) und
Abwasser erforderlichen Prozeduren und Einrichtungen. Diese ergaben keinen Anlass zu
Beanstandungen oder sonstigen Bemerkungen.
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6. NATIONALES PROGRAMM ZUR GROSSRÄUMIGEN ÜBERWACHUNG AUF
RADIOAKTIVE VERUNREINIGUNGEN

Rechtsgrundlage für die behördliche, grossräumige Überwachung der Umwelt auf radioaktive
Verunreinigungen in Österreich bildet § 37 des Strahlenschutzgesetzes (siehe Anhang 1, Kap. I.1),
demgemäss die Umweltbereiche Luft, Niederschläge, Gewässer, Boden, Lebensmittel und
landwirtschaftliche Produkte grossräumig zu überwachen sowie Beobachtungsstationen bei
Bezirksverwaltungsbehörden einzurichten sind. Letztere Auflage ist Basis für das österreichische
Strahlenfrühwarnsystem (SFWS). Mit Ausnahme des Lebensmittelbereichs, für dessen Überwachung
das Gesundheitsressort (BMSG) zuständig ist, liegt die Verantwortung für die Umweltmessungen im
Umweltressort (BMLFUW).

Zur Erfüllung dieser Aufgaben wird in Österreich ein Messnetz betrieben, das auf zwei Säulen fusst:
dem automatisch arbeitenden Strahlenfrühwarnsystem zur raschen Erkennung und Beurteilung von
Umweltkontaminationen sowie dem laborgestützten Überwachungsnetz, bei dem regelmässig
Probenentnahmen und Analysen von Umweltmedien und Lebensmitteln im Labor durchgeführt
werden. Im Ereignisfall werden beide Systeme durch mobile Boden- und Luftspürtrupps sowie durch
weitere Messlabors (Hochschulinstitute…) ergänzt.

Die Messergebnisse werden jährlich vom BMLFUW und BMSG in einem gemeinsamen Bericht
veröffentlicht.

6.1. STRAHLENFRÜHWARNSYSTEM (SFWS)

Mit dem Strahlenfrühwarnsystem werden kontinuierlich Informationen über die zeitliche und
räumliche Entwicklung der Ortsdosisleistung geliefert und Messwerte automatisch auf
Pegelüberschreitungen hin überwacht.

Die Basis des Strahlenfrühwarnsystems bilden 336 auf ganz Österreich verteilte Dosisleistungs-
messstellen. Diese befinden sich in der Regel noch auf Dächern von öffentlichen Gebäuden;
zunehmend wird ihr Standort jedoch verbessert und auf Wiesen bzw. Flachdächer verlagert. Bei der
Auswahl der Aufstellungsorte wurden eine Maschenweite des Netzes von ca. 15x15 km2, stärker
besiedelte Gebiete, Verdichtung in Ballungsräumen und in grenznahen Regionen sowie die Errichtung
von Höhenmessstationen berücksichtigt.

Bei den Messsonden handelt es sich um Zählrohre mit Niedrig- und Hochdosisleistungsbereich. Die
Werte der kontinuierlich registrierten Gammaortsdosisleistung (maximale zeitliche Auflösung: 5
Minuten) werden automatisch an die jeweilige Landeswarnzentrale, an die
Bundesstrahlenwarnzentrale und an die Abt. für Strahlenschutz des BMLFUW übermittelt.

Wird von einer oder mehreren Messstellen die Ortsdosisleistung von 300 nSv/h überschritten, so
erfolgt eine Aufklärung der Ursache vor Ort durch das für die Plausibilisierung zuständige Personal
der Gendarmerie, das erforderlichenfalls auch entsprechende Massnahmen einleitet.

Zur Beurteilung der radiologischen Situation in Ereignisfällen wurden acht Warnpegel festgelegt, die
eine Einstufung der Kontamination in Gefährdungsstufen ermöglichen (siehe dazu Abschnitt 6.5
dieses Berichtes).

Zusätzlich zu den Dosisleistungsmessungen des SFWS wird kontinuierlich auch die Radioaktivität in
der Luft mittels automatisch arbeitender Aerosolmonitore bestimmt. Im Hinblick auf eventuelle
Freisetzungen im Ausland wurden die Monitore bevorzugt entlang der österreichischen Staatsgrenze
aufgestellt (zwei Anlagen dieses Typs werden auf tschechischem/slowakischem Gebiet betrieben).
Diese Messanlagen erlauben bei der Messung des Aerosolfilters den Nachweis der künstlichen Alpha-
und Betaaktivität und des natürlichen Radongehalts mittels PIPS-Detektor, die
gammanuklidspezifische Analyse mittels HPGe-Detektor (elektrisch gekühlt) sowie die getrennte
Bestimmung von elementarem und organisch gebundenem Jod mittels geeigneter Jod-Filter und
NaJ(Tl)-Detektor. Der Luftvolumenstrom beträgt 10 m3/h. Mittels einer USV können 20 Minuten
Stromausfall überbrückt werden. Jede Anlage ist zudem mit einer Sonde zur Messung der
Dosisleistung und mit einer meteorologischen Station ausgestattet, mit der für den Strahlenschutz
relevante Wetterdaten erfasst werden. Mittels eines neuen Datenübertragungssystems werden die
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Messdaten dieser Anlagen automatisch an die Landeswarnzentralen und an die Bundeswarnzentrale
weitergeleitet.

Derzeit wird das gesamte Datenübertragungs- und -verarbeitungssystem modernisiert Mit dem neuen
Informationssystem wird der Datenaustausch mit ausländischen Messsystemen (Slowakei, Slowenien,
Tschechische Republik) und die Einbindung der europäischen Datenplattform EURDEP sowie die
Visualisierung der Messdaten bei den Nutzern in Landeszentralen/Bundesbehörden und der
Dokumentenaustausch ermöglicht.

6.2. LABORGESTÜTZTES ÜBERWACHUNGSNETZ FÜR RADIOAKTIVITÄT

Zur Beurteilung der radioaktiven Kontamination von Lebensmitteln und anderen Umweltmedien und
zur Feststellung von auch nur geringfügigen Erhöhungen der Radioaktivität in diesen Medien werden
die Ergebnisse der im Rahmen des laborgestützten Messnetzes durchgeführten Analysen
herangezogen.

In das laborgestützte Überwachungsnetz sind insgesamt folgende Messlabors eingebunden:

- Umweltressort: -  BFL-Abt. Strahlenschutz, Wien;
-  Bundesamt für Agrarbiologie, Abt. Strahlenschutz, Linz;

- Gesundheitsressort: -  BALUF–Abt. Radioaktivität und Radiochemie, Wien;
-  Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung-Abt. Strahlenschutz,
   Linz;
-  Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung-Abt. Strahlenschutz,
   Innsbruck;
-  Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung-Ref. Strahlenschutz,
   Graz.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben wird mittels Probenahme und Analyse der Proben im Labor der
Radionuklidgehalt von Lebensmitteln und Umweltmedien überwacht. Die in den Labors überwiegend
angewandten Messmethoden sind die hochauflösende Gammaspektrometrie und die Flüssigs-
zintillationsspektrometrie.

Die Auswahl der Probenahmeorte, die Art der Probenentnahme und Anforderungen an die Häufigkeit
der Untersuchungen für die einzelnen Umweltmedien sind in den Vorschriften “Probenentnahme und
Umweltmonitoring Routinemessprogramm” niedergelegt (siehe Anhang 1, Kap. I.26 und I.27).

Zur Überwachung der Luft sind an elf Stellen Österreichs in Grenznähe stationäre
Aerosolprobensammler mit hohem Luftdurchsatz (80 m3/h) in Betrieb, deren Filter nach Entnahme (in
der Regel wöchentlich) im regional zuständigen Labor nuklidspezifisch analysiert werden. An einer
dieser Stellen wird zusätzlich ein Sammler für gasförmiges Jod eingesetzt.

Zur Kontrolle der Niederschläge sind an neun ebenfalls grenznahen Orten Niederschlagssammler im
Einsatz.

In die Überwachung der Oberflächengewässer sind in erster Linie grenzüberschreitende
Fliessgewässer einbezogen. Die Kontrolle erfolgt wöchentlich vorwiegend durch Entnahme von
Stichproben � an einigen Flüssen werden zusätzlich auch kontinuierliche Sammlungen durchgeführt.
Auf Grund bestehender internationaler Verpflichtungen ist das Probenahmestellennetz an der Donau
gegenüber anderen Fliessgewässern verdichtet. Probenahmestellen befinden sich auch an den Flüssen
Thaya und March, da in diese Ableitungen radioaktiver Stoffe eines in der Tschechischen Republik
gelegenen Kernkraftwerkes gelangen können.

Routinemässig werden auch Proben aus Kläranlagen in Klagenfurt, Graz, Linz und Wien monatlich
entnommen und analysiert.

Die Überwachung der Lebensmittel wird im Wesentlichen nach einem festgelegten
Routinekontrollprogramm durchgeführt. Beprobt werden in erster Linie Mich/Milchprodukte, Obst,
Gemüse, Pilze, Kartoffeln, Getreide und Fleisch sowie Trink- und Quellwässer.

Neben einheimischen Produkten werden auch Importwaren stichprobenartig kontrolliert.
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Messdaten aus dem Routinemessprogramm werden im Messlabor in die DARA-Datenbank
eingegeben und SW-unterstützt verwaltet.

6.3. QUALITÄTSSICHERUNG

Probenentnahmen, Messungen und laborinterne Qualitätskontrollen haben nach den vom BMLFUW
erstellten Vorschriften zu Probeneentnahmen und Umweltmonitoring “Routinemessprogramm” bzw.
nach den vom BALUF bzw. BFL Wien erarbeiteten Prüfvorschriften und Standardarbeitsanweisungen
zur Anwendung der Mess-, Kalibrier- und Prüfverfahren sowie der Verfahren zur Reinigung und
Wartung (siehe Anhang 1, Kap. I.26 und I.27, Kap. II.14-18) zu erfolgen. Einige der Prüfvorschriften
sind bereits akkreditiert bzw. befinden sich im Prozess der Akkreditierung. Da das BFL-Abt.
Strahlenschutz gleichzeitig unabhängiges Messlabor in Bezug auf die Umgebungsüberwachung des
ÖFZS ist, wird hierzu auch auf die Ausführungen in Abschnitt 4.5.1 dieses Berichtes verwiesen.

6.4. BERICHTERSTATTUNG

Die on-line erhobenen und automatisch übertragenen Messdaten des SFWS liegen im
Informationssystem zentral beim BMLFUW vor. Dort werden sie DV-unterstützt aufbereitet,
ausgewertet und vom BMLFUW in gesonderten Jahresberichten publiziert (s. Anhang I, Kap. I.20).

Die Messdaten von Umweltproben aus dem Routinemessprogramm des laborgestützten
Überwachungsnetzes werden in regelmässigen Abständen vom BFL aus der DARA-Datenbank
ausgelesen und entweder per E-mail oder auf Diskette dem BMLFUW übermittelt, das sie in das
zentrale Informationssystem importiert. Probendaten aus dem Lebensmittelbereich werden von den
jeweiligen Messlabors dem BMSG zur Verfügung gestellt.

Das BFL-Abt. Strahlenschutz erstellt gesonderte Jahresberichte über die Messergebnisse aus der
laborgestützten Überwachung (siehe Anhang 1, Kap. II.1-4).

Die Messergebnisse aus dem Überwachungsprogramm insgesamt werden jährlich vom BMLFUW und
BMSG in einem gemeinsamen Bericht veröffentlicht (siehe Anhang 1, Kap. I.17).

6.5. INTERVENTIONSMASSNAHMEN

Die für die Belange des Strahlenschutzes verantwortlichen Ministerien im Rahmen des
Österreichischen Krisenmanagements für Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung in Anlassfällen
sind:

- BMLFUW:

-- On-line Verfügbarkeit des Österreichischen Strahlenfrühwarnsystems (Gammadosis-
leistungsmessnetz und Luftmonitoringsystem), Entgegennahme und Bewertung von
Meldungen der Bundeswarnzentrale,

-- Plausibilisierung von Messdaten,
-- Anordnung von Messungen in Anlassfällen,
-- Abschätzung der radiologischen Auswirkungen,
-- Einordnung der Gefährdungsstufen und Empfehlung von Massnahmen gemäss den

“Rahmenempfehlungen der Strahlenschutzkommission beim BMGSK für die Festlegung
und Durchführung von Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor ionisierender
Strahlung in Fällen grossräumiger radioaktiver Verunreinigung” (siehe Anhang 1, Kap.
I.2.a).

- BMSG: zuständig für alle medizinischen Belange und Lebensmittelangelegenheiten.

6.6. DURCHGEFÜHRTE KONTROLLEN WÄHREND DER INSPEKTION

Aus organisatorischen Gründen wurde nur ein Messlabor des laborgestützten Überwachungsnetzes in
die Inspektion einbezogen. Zweckmässigerweise war dies das BFL-Abt. Strahlenschutz Wien.
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Folgende Begehungen und Überprüfungen wurden durchgeführt:

- SFWS:

-- Kontrolldisplay und Datenterminals des Österreichischen Strahlenfrühwarnsystems im
BMLFUW, Datenzentrale, Alarmierungssystem,

-- ODL-Messstation auf dem Dach des BMLFUW,
-- Luftmessanlage am Standort Zwerndorf (Grenznähe zur Slowakei)

- BFL/Laborgestütztes Messnetz:

-- Labors der BFL-Abt. Strahlenschutz
-- Probenentnahmestelle für Oberflächenwasser in Hohenau/March (Grenzfluss zur

Slowakei)
-- Probenentnahmestelle für Niederschlag auf der Hohe Warte (die meteorologische Station

war allerdings nicht mehr begehbar, da sie vom Inspektionsteam ausserhalb der
Dienstzeit aufgesucht wurde)

6.7. ERGEBNISSE DER INSPEKTION

6.7.1. SFWS

Die Überprüfung der Datenübertragung aktueller Luftaktivitätswerte der Messanlage Zwerndorf
sowie der Verwaltung und Nachverfolgbarkeit vorhandener Datenbestände (Zeitverlauf der ODL an 3
Standorten, siehe Anhang 1, Kap. I.23 und I.25) ergab keinen Anlass für Beanstandungen.

Das Inspektionsteam unterstützt das BMLFUW in dessen Bestreben, im Hinblick auf die
Repräsentativität und die Vergleichbarkeit der ODL-Werte geeignetere Aufstellungsorte für die ODL-
Messsonden als die auf Dächern auszuwählen, bei denen Abschirmungseffekte nur schwer zu
vermeiden sind und ODL-Messwerte leicht unterschätzt werden können. Empfohlen werden
vorzugsweise ebene Wiesenflächen. Bei der auch in Erwägung gezogenen Aufstellung von ODL-
Sonden auf Flachdächern sollte zumindest nochmals die Eignung des bisherigen Dachbelags (grobe
Steine) genauer untersucht werden.

Das Inspektionsteam war sehr beeindruckt von der Luftmessanlage in Zwerndorf, die - individuell
angefertigt - modernsten Anforderungen an die Luftüberwachung genügt. Dieser Aerosol-/Jod-
Monitor bestimmt nicht nur die künstlichen Alpha- und Betaaktivitäten sowie den Radongehalt in der
Luft, sondern ist gleichzeitig auch in der Lage, Einzelnuklidbestimmungen gammastrahlender
Radionuklide sowie von elementarem und organisch gebundenem Jod vorzunehmen.

6.7.2. BFL

Das Inspektionsteam unterstützt das BFL in seinem Vorhaben, Trinkwasserproben routinemässig nicht
nur gammanuklidspezifisch, sondern auch auf ihren Sr-90-Gehalt zu untersuchen. Diese Massnahme
entspricht der Empfehlung der EU-Kommission zur Anwendung von Artikel 36 des Euratom-Vertrags
(2000/473/Euratom) und sollte auch vor dem Hintergrund der Erprobung für einen Ereignisfall
gesehen werden.

Unter Berufung auf o.g. Art. 36-Empfehlung empfiehlt das Inspektionsteam zudem die routinemässige
Durchführung gammanuklidspezifischer Analysen und Sr-90-Bestimmungen in Gesamt-
nahrungsmittelproben, wie diese von der BALUF Wien im Arbeitskonzept von 1988 auch geplant
waren (siehe Anhang 1, Kap. II.10).

Da das BFL neben den Aufgaben im Rahmen des laborgestützten Messnetzes auch die behördlichen
Kontrollmessungen bezüglich des ÖFZS vornimmt, wird auch auf die Empfehlungen des Abschnitts
4.5.1.2 dieses Berichts verwiesen.
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7. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die vom Inspektionsteam geplanten Überprüfungen der Einrichtungen zur Überwachung der mit der
Fortluft und den Abwässern abgeleiteten radioaktiven Stoffe der kerntechnischen Anlagen des ÖFZS
und des AKH sowie der Umweltradioaktivität konnten im wesentlichen durchgeführt werden. Das
Inspektionsteam des ÖFZS entschied zudem vor Ort, über den geplanten Inspektionsumfang hinaus
auch die Jod-Laboratorien des Bereichs Radiopharmaka des ÖFZS in die Inspektion einzubeziehen.

Die im Rahmen der Inspektion vom BMFLUW bzw. BMSG übergebenen Dokumente und weitere
während der Verifikation ausgehändigte Unterlagen bzw. Informationen erwiesen sich als nützlich.

Die Ergebnisse der Überprüfungen vor Ort und die Auswertung der Unterlagen geben Anlass zu
folgenden Bemerkungen:

7.1. BETREIBER ÖFZS

Die Massnahmen zur Überwachung der mit der Fortluft und den Abwässern abgeleiteten radioaktiven
Stoffe sowie der Umgebung der kerntechnischen Anlagen des ÖFZS stellten sich während der
Inspektion überwiegend als angemessen heraus.

Verbesserungsbedarf gibt es allerdings bei den Fortluftüberwachungsinstrumentierungen insbesondere
der Jod-Labors (Messverfahren und Überwachung der Grenzwerte). Verbesserungsmöglichkeiten
werden auch bei der Datenverarbeitung im Zentrallabor der Abteilung Strahlenschutz des ÖFZS
gesehen.

Im Berichtswesen bestehen Verbesserungsmöglichkeiten durch transparentere Darstellung ausser-
gewöhnlicher Messergebnisse.

7.2. BETREIBER AKH

Die Massnahmen zur Überwachung der mit der Fortluft und den Abwässern abgeleiteten radioaktiven
Stoffe sowie der Umgebung der kerntechnischen Anlagen des AKH stellten sich während der
Inspektion als angemessen heraus.

Verbesserungsbedarf gibt es insgesamt jedoch noch bei der Qualitätssicherung.

Für den Fall des Ausfalls von Messeinrichtungen, insbesondere des Abluftmonitors, wird empfohlen,
redundante Messsysteme zur Verfügung zu stellen. Zudem wird empfohlen, die Dokumentation von
Arbeitsabläufen und Arbeitsanweisungen zu verbessern. Letzteres gilt insbesondere für die
Abklinganlage.

7.3. BEHÖRDEN UND KONTROLLSYSTEM

7.3.1. Überwachung des ÖFZS und der Umweltradioaktivität in Österreich

In diesem Bereich der Inspektion gab es keine schwerwiegenden Beanstandungen.

Zur Probeentnahme im Rahmen der Emissions- und Umgebungsüberwachung empfiehlt die
Kommission aufgrund der gewonnenen Erfahrungen auch bei dieser Inspektion, die bisherige
Vorgehensweise zu überprüfen und über die unabhängige Durchführung von Probenentnahmen
nachzudenken.

Bezüglich der Überwachung der Jod-Laboratorien wird empfohlen, die Grenzwerte für die mit der
Fortluft abgeleiteten Jod-Isotope zu überprüfen.

Die Überwachungseinrichtungen zur grossräumigen Überwachung der Umweltradioaktivität
entsprachen den Erwartungen; teilweise gehen sie sogar weit über diese hinaus. Die Kommission sieht
in der Auswahl der Aufstellungsorte von Messsonden noch eine Verbesserungsmöglichkeit; bei der
Probenentnahme von Umweltproben (Trinkwasser und Gesamtnahrung) empfiehlt die Kommission,
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stärker als bisher auch die Massnahmen gemäss der Empfehlung der EU-Kommission zur Anwendung
von Artikel 36 des Euratom-Vertrags (2000/473/Euratom) zu berücksichtigen.

Verbesserungsmöglichkeiten werden auch bei der internen Qualitätskontrolle der Labors gesehen.

7.3.2. Überwachung des AKH

Da behördliche Kontrollmessungen der Emissionen des AKH nicht durchgeführt werden und da zum
Zeitpunkt der Inspektion keine Fortluftüberwachung erfolgte, wird empfohlen, bei den jährlichen
Überprüfungen durch die zuständige Behörde gemäss §17 StrSchG besonderes Augenmerk auf die
Emissionsinstrumentierungen einschliesslich der Aufzeichnungen über Messdaten und
Qualitätskontrollen zu richten.

Bezüglich der Umgebungsüberwachung des AKH, die mittels TLD-Dosimetern erfolgt und vom
ÖFZS vorgenommen wird, gibt es keine Beanstandungen, die zu bestimmten Empfehlungen oder
Bemerkungen Anlass geben würden.
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Anhang 1

LISTE DER DER KOMMISSION IM RAHMEN DER INSPEKTION ÜBERGEBENEN DOKUMENTE

I. Zuständige Behörden BMLFUW/BMSG/BMGU/BKA/BMGK/BMGSK/BMWA

1. Strahlenschutzgesetz vom 11. Juni 1969. Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr.
227/1969, ausgegeben am 8. 7. 1969.

2. Strahlenschutzverordnung vom 12. Jänner 1972. Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich,
Nr. 47/1972, ausgegeben am 18. 2. 1972.

2.a. Rahmenempfehlungen für die Festlegung und Durchführung von Massnahmen zum Schutz der
Bevölkerung vor ionisierender Strahlung in Fällen grossräumiger radioaktiver Verunreinigung.
Forschungsberichte des Bundesministeriums für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
(BMGSK) Sektion III, 3/92.

2.b. Beilage A zu Zl. 18 4320/5-I/8U/00 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) zur unmittelbaren Anwendbarkeit der Richtlinie
96/29/EURATOM (Strahlenschutz-Grundnormen-Richtlinie) ab dem 13. Mai 2000.

2.c. Beilage B zu Zl. 18 4320/5-I/8U/00 des BMLFUW zur Gegenüberstellung der Bestimmungen
der Richtlinie 96/29/Euratom und der österreichischen Regelungen.

3. Bescheidspruch des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz (BMGU) zur
Bewilligung der Errichtung und des Betriebes des ASTRA-Reaktors der ÖFZS GmbH vom 20.
03. 1984, Z1 IV-645.004/18-5/84.

3.a. Erläuternde Bemerkungen des BMLFUW zu den Unterlagen betreffend ASTRA-Reaktor
Seibersdorf: - Allgemeine Reaktorbeschreibung, Rev. 2, 1. Okt. 1982, - Sicherheitsbericht, Rev.
O vom 12.12.1995, - Betriebshandbuch, Fassung 1995, Ausgabe 01.00, - technische
Spezifikationen, Rev. 6, 1. Okt. 1982, - Wiederholungsprüfplan, Rev. 2, Sept. 1982 (siehe auch
Kap. III.6 und III.7).

3.b. Feststellung des Bundesministeriums für Gesundheit und Konsumentenschutz (BMGK) zu
Bescheidunterlagen ASTRA-Reaktor vom 23.1.1997, GZ. 375.004/27-III/11/96.

4. Verhandlungsschrift des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generationen (BMSG)
zur Überprüfung des Betriebes des ASTRA-Reaktors gemäss §17 StrSchG vom 08. 05. 2000,
GZ 375.004/14-IX/11/2000.

4.a. Verhandlungsschrift des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft (BMLFUW) zur Überprüfung des Betriebes des ASTRA-Reaktors gemäss
§17 StrSchG vom 03. 05. 2001, GZ 18 4312/21-I/8U/2001.

5. Bescheidspruch des BMGU zur Bewilligung der Errichtung und des Betriebes der Lagerhalle
Nr. 3 der ÖFZS GmbH vom 07. 05. 1982, Z1 IV-645.004/46-5/82.

6. Bescheidspruch des BMGU zur Bewilligung des Betriebes der Lagerhalle Nr. 4 und 5 der
ÖSGAE GmbH vom 12. 01. 1978, Z1 IV-645.004/2-4/78.

7. Bescheidspruch des BMGU zur Bewilligung des Betriebes der Lagerhalle Nr. 7 und 8 der ÖFZS
GmbH vom 25. 10. 1983, Z1 IV-645.004/82-5/83.

8. Bescheidspruch des Bundeskanzleramtes (BKA) zur zusammenfassenden Bewilligung des
Betriebes der Lagerhallen Nr. 3 - 8 der ÖFZS GmbH vom 27. 02. 1990, GZ 775.004/12-
VII/11/90.

9. Bescheidspruch des BMGU zur Bewilligung des Betriebes der chemischen Aufbereitungsanlage
für alpha-aktive Abwässer des SAL einschliesslich der Bewilligung des Betriebes der
Schlammfilteranlage für alpha-aktive Abwässer der ÖSGAE GmbH vom 02. 05. 1979, Z1 IV-
645.004/14-5/79.
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10. Bescheidspruch des Bundesministeriums für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
(BMGSK) zur Bewilligung der Errichtung und des Betriebs einer Wasserreinigungsanlage der
ÖFZS GmbH vom 03. 12. 1992, GZ 375.004/83-III/11/92.

10.a. Bescheidspruch des BKA Sektion VI zur Bewilligung für die Erweiterung (Betrieb zweier
Messlabors) in der Wasserreinigungsanlage der ÖFZS GmbH vom 30. 10. 1997, GZ
375.004/56-VI/11/97.

10.b. Verhandlungsschrift des BMLFUW zur Überprüfung des Betriebes der
Wasserreinigungsanlage, von Lagerhallen und der Aufarbeitungsanlage für alpha-aktive
Abwässer vom 09. 04. 2001, GZ AV/18 4312/16-I/8U/2001.

11. Bescheidspruch des BMGU zur Bewilligung der Errichtung der Aufarbeitungsanlage für
radioaktive Abfälle der Österr. Studiengesellschaft für Atomenergie GmbH; 5. TEB vom 11.
September 1979, Z1. IV-645.004/65-5/79.

11.a. Bescheidspruch des BMGU zur Bewilligung des Betriebes einer Aufbereitungsanlage für
radioaktive Stoffe der ÖFZS GmbH vom 18. 07. 1983, Z1 IV-645.004/24-5/83.

12. Bescheidspruch des BMGU zur Bewilligung des Betriebes der Bituminieranlage BIT-2 für die
Trocknererprobung mit schwach radioaktiven teilentwässerten Schlämmen der ÖFZS GmbH
vom 09. 12. 1983, Z1. IV-645.004/98-5/83.

12.a. Bescheidspruch des BKA - Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst - zur
Bewilligung der Änderung der BIT-2-Trocknungsanlage der ÖFZS GmbH vom 20. 04. 1989,
GZ 775.004/19-VII/11/89.

12.b. Bescheidspruch des BKA, Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst, zur
Bewilligung einer weiteren Änderung der BIT-2-Trocknungsanlage der ÖFZS GmbH vom
07.11. 1989, GZ 775.004/60-VII/11/89.

12.c. Bescheidspruch des BMGK zur Bewilligung des Betriebes der Anlagen in der VA-
Technikumshalle der ÖFZS GmbH vom 26. 04. 1995, GZ. 375.004/23-III/11/95.

12.d. Bescheidspruch des BMGK zur Bewilligung des Betriebes eines Mischtrockners in der VA-
Technikumshalle der ÖFZS GmbH vom 27. 06. 1995, GZ. 375.004/42-III/11/95.

12.e. Verhandlungsschrift des BMLFUW zur Überprüfung des Betriebes der Aufarbeitungsanlage für
radioaktive Stoffe und der BIT-2-Trocknungsanlage sowie des VA-Technikums vom 08. 05.
2001, GZ. 18 4312/22-I/8U/2001.

13.a. Bescheidspruch des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten zur Bewilligung
der Errichtung eines Zyklotrons der ÖFZS GmbH vom 18. Mai 1998, 318.653/2-III/A/2a/98.

13.b. Bescheidspruch des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) zur Bewilligung
des Betriebs für ein Zyklotron der ÖFZS GmbH vom 10. Januar 2001, 318.653/6-III/A/9/00.

13.c. Bescheidspruch des BMGSK zur Bewilligung für die Errichtung von
Radiopharmakalaboratorien der ÖFZS GmbH vom 29. 04. 1992, Z1. 375.004/29-III/11/92.

13.d. Bescheidspruch der Bezirkshauptmannschaft (BH) Baden zur Bewilligung der Errichtung und
des Betriebs für den gewerblichen Bereich der Radiopharmaka-Laboratorien der ÖFZS GmbH
vom 28. 11. 1994, Nr. 12-B-9190.

13.e. Bescheidspruch des BMGSK zur Bewilligung für den Betrieb von Radiopharmakalaboratorien
der ÖFZS GmbH vom 22. 12. 1994, GZ. 375.004/78-III/11/94.

13.f. Verhandlungsschrift der BH Baden zur Überprüfung des Betriebes für den gewerblichen
Bereich der Radiopharmaka-Laboratorien des ÖFZS vom 05. 10. 1994, 12-B-9190.

13.g. Verhandlungsschrift des BMGK zur Überprüfung des Betriebes der Radiopharmakalaboratorien
des ÖFZS gemäss §17 StrSchG vom 03. 04. 1995, GZ. 375.004/23-III/11/95.

13.h. Verhandlungsschrift des BMGK zur Überprüfung des Betriebes der Radiopharmakalaboratorien
des ÖFZS gemäss §17 StrSchG vom 20. 03. 1996, GZ. 375.004/14-III/11/96.
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13.i. Verhandlungsschrift des BKA-Sektion VI zur Überprüfung des Betriebes der
Radiopharmakalaboratorien des ÖFZS gemäss §17 StrSchG vom 19. 03. 1997, GZ. 375.004/9-
VI/11/97.

13.j. Verhandlungsschrift des BKA-Sektion VI zur Überprüfung des Betriebes der
Radiopharmakalaboratorien des ÖFZS gemäss §17 StrSchG vom 23. 03. 1998, GZ. 375.004/9-
VI/11/98.

13.k. Verhandlungsschrift des BKA-Sektion VI zur Überprüfung des Betriebes der
Radiopharmakalaboratorien des ÖFZS gemäss §17 StrSchG vom 08. 03. 1999, GZ. 375.004/8-
VI/11/99.

13.l. Verhandlungsschrift des BMWA zur Überprüfung des Betriebes der Radiopharmaka-
laboratorien des ÖFZS gemäss §17 StrSchG vom 04. 12. 2000.

14. Erlass des BMGSK betreffs behördliches Überwachungsprogramm des ÖFZS durch die
BALUF vom 27. 12. 1991, GZ 32.230/22-III/8a/91.

15. Radioaktivitätsmessungen in Österreich 1996 und 1997: Daten und Bewertung.
Forschungsberichte Bundeskanzleramt Sektion VI, 12/98.

16. Radioaktivitätsmessungen in Österreich 1998: Daten und Bewertung. Forschungsberichte
Bundeskanzleramt Sektion VI, 9/99.

17. Radioaktivitätsmessungen in Österreich 1999: Daten und Bewertung. Ergebnisbericht BMSG
und BMLFUW, Dezember 2000.

18. Die Überwachung Österreichs auf radioaktive Kontaminationen: Strahlenfrühwarnsystem und
laborgestütztes Überwachungsnetz. Vortragsfolien des BMLFUW Abt. I/8 U - Strahlenschutz,
Juni 2001.

19. Massnahmen bei nuklearen Anlassfällen: Basisinformationen. Vortragsfolien des BMLFUW
Abt. I/8 U - Strahlenschutz, Juni 2001.

20. Strahlenfrühwarnsystem: Beobachtungsstationen zur Überwachung der Umwelt auf radioaktive
Verunreinigungen. Bundesbericht 2000 des BMLFUW.

21. Beschreibung der (Gamma-ODL) Sonde RS03/A232 für das Österreichische Strahlen-
frühwarnsystem. BITT Technology.

22. Beschreibung des Air (Aerosol) Monitoring Systems AMS-02 für das Österreichische
Strahlenfrühwarnsystem. BITT Technology.

23. Verlaufskurven der letzten 25 Stunden 3er ODL-Messstellen des Strahlenfrühwarnsystems.
BMLFUW, print out, 25.06.2001.

24. Übersicht über die Aerosol-Messstellen des Strahlenfrühwarnsystems. BMLFUW, print out,
25.06.2001.

25. Messstation Zwerndorf: Messwerte der ODL sowie der Luftaktivitätskonzentration von Rn-222,
Rn-220, künstl. Alpha, künstl. Beta, Cs-137 und elem. I-131. BMLFUW, print out, 25.06.2001.

26. Umweltmonitoring Routinemessprogramm: Übersicht über Probenahme, Entnahmestellen,
Kontakte. BMLFUW, März 2001.

27. Probenahmevorschrift Routinemessprogramm: Niederschlag, Oberflächenwasser, Klärschlamm,
Abwasser, Aerosole. BMLFUW, Stand 2001.

28. Bescheidspruch des BMGU vom 19.03.1983 zur Errichtungsbewilligung eines Strahlenbunkers
im AKH (1. Teilerrichtungsbewilligung).

29. Bescheidspruch des BMGU vom 05.12.1983 zur Errichtungsbewilligung eines Strahlenbunkers
im AKH (2. Teilerrichtungsbewilligung).

30. Bescheidspruch des BMGU vom 27.06.1984 zur Errichtungsbewilligung eines Strahlenbunkers
im AKH (3. Teilerrichtungsbewilligung).
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31. Bescheidspruch des BMGSK vom 11.07.1991 zur Betriebsbewilligung der Nuklearmedizin, des
Zentralen Abfalllagers und der Abklinganlage.

32. Bescheidspruch des BMGK vom 29.06.1995 zur Betriebsbewilligung des Zyklotron samt PET-
Kamera.

33. Bescheidspruch des BKA Sektion VI vom 23.01.1998 zur Betriebsbewilligung des PET-
Kamerabereiches.

34. Bescheidspruch des BKA Sektion VI vom 25.05.1998 zur Betriebsbewilligung des Zyklotrons.

II. Unabhängige Messstelle (BFL/BMLFUW/BALUF)

1. Bericht über die Tätigkeit im Rahmen der grossräumigen Überwachung auf radioaktive
Verunreinigungen, Routineprogramm 1996. BALUF, Abteilung Strahlenschutz, Dezember
1997.

2. Bericht über die Tätigkeit im Rahmen der grossräumigen Überwachung auf radioaktive
Verunreinigungen, Routineprogramm 1997. BALUF, Abteilung Strahlenschutz, April 1998.

3. Bericht über die Tätigkeit im Rahmen der grossräumigen Überwachung auf radioaktive
Verunreinigungen, Routineprogramm 1998. BALUF, Abteilung Strahlenschutz, Juni 1999.

4. Bericht über die Tätigkeit im Rahmen der grossräumigen Überwachung auf radioaktive
Verunreinigungen, Routineprogramm 1999. BALUF, Abteilung Radiochemie und
Strahlenschutz, April 2000.

5. Bericht über die Kontrolle des Österreichischen Forschungszentrums Seibersdorf, Emission und
Immission 1996. BALUF, Abteilungen Radiochemie und Strahlenschutz, September 1997.

6. Bericht über die Kontrolle des Österreichischen Forschungszentrums Seibersdorf, Emission und
Immission 1997. BALUF, Abteilungen Radiochemie und Strahlenschutz, Mai 1998.

7. Bericht über die Kontrolle des Österreichischen Forschungszentrums Seibersdorf, Emission und
Immission 1998. BALUF, Abteilung Radiochemie und Strahlenschutz, Mai 1999.

8. Bericht über die Kontrolle des Österreichischen Forschungszentrums Seibersdorf, Emission und
Immission 1999. BALUF, Abteilung Radiochemie und Strahlenschutz, März 2000.

9. Bericht über die Kontrolle des Forschungszentrums Seibersdorf, Emission und Immission 2000.
BFL, Institut für Nahrungsmittel, Abteilung Strahlenschutz, März 2001.

10. Umfassendes Arbeitskonzept betreffend Strahlenschutz und Messung ionisierender Strahlen
allgemein im Bereich der Bundesanstalten für Lebensmitteluntersuchung. Gruppe C der
BALUF Wien, 28.01.1988.

11. Jahresübersicht 2001 über Entnahmen von Oberflächenwasserproben. Labor für
Probenvorbereitung des BFL, Abt. Strahlenschutz, 19.01.01.

12. Probenliste: Kennzeichnung der im Zeitraum zwischen 18.06. und 25.06.01 entnommenen
Umweltproben, BFL, Abt. Strahlenschutz.

13. Waagen-Gerätehandbuch einschl. Eichschein (7/2/00), Prüfprotokoll (3/3/00),
Qualifizierungsprotokoll (21/6/01), Geräte-Logbuch (20/1/98 – 21/6/01). BALUF Wien.

14. Standardarbeitsanweisung Nr. SOP-g12, Version 02: Handhaben von Halbleiter-
Gammaspektrometern. BALUF Wien, 30.8.1999.

15. Prüfvorschrift Nr. P14-004, Version 01: Gammaspektrometrische Bestimmung von
Radionukliden in flüssigen Proben mittels Halbleiterdetektor (Anreicherung durch Eindampfen
der Probe). BALUF Wien. 1.4.1998.

16. Standardarbeitsanweisung Nr. SOP-g11, Version 02: Handhaben von
Flüssigszintillationsspektrometern. BALUF Wien, 30.8.1999.

17. Prüfvorschrift Nr. P14-008, Version 02: Bestimmung der Alpha- + Beta-Gesamtaktivität in
Wasser mittels Flüssigszintillationsspektrometrie. BALUF Wien. 15.1.2000.
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18. Prüfvorschrift Nr. P14-006, Version 02: Bestimmung von Tritium in Wasser mittels
Flüssigszintillationsspektrometrie. BALUF Wien. 15.1.2000.

19. Physikalisch Technische Bundesanstalt: Aktivitätsnormal. Kalibrierschein Nr. PTB-6.11-2000-
1912 für tritiumhaltige wässrige Lösung in Polyethylenflasche vom 19.12.2000.

20. Efficiency Kalibrierung, Geometrien GELB U-DOSE 0mm und GELB U-DOSE 1mm. BALUF
Wien, 16.07.93.

21. Gamma-Regelkarte, Detektor BLAU, QS-Quelle:Mixed Gamma+Am241, 20mm: Efficiency,
Co-60 und Cs-137, vom 06.02.01 bis 06.06.01. BFL Wien.

22. Nulleffekt-Messung, Detektor ORANGE, Messbeginn: 15.06.01 und Nuklid-Identifizierung,
Geometrie: ORAN U-Dose 0mm. BFL Wien, 26.06.01.

23. Akkreditierungsumfang Prüfvorschriften der Abteilung Strahlenschutz. BFL Wien.

24. Dokumentation der Arbeitsgänge bei der Analyse der Umweltprobe Nr. 137/01 (Stichprobe
Oberflächenwasser):

Kennzeichnung der im Labor eingegangenen Probe, Prüfbericht Routineprogramm
Oberflächenwasser, Speicherung der Probe in der Radioaktivitätsdatenbank, Übermittlung der
Probe an das BMLFUW. BFL Wien, Februar/März 2001.

25. Prüfbericht Schwerpunktprogramm Kläranlagen für die Klärschlammprobe Nr. 756/01. BFL
Wien, Juni 2001.

26. Prüfbericht Behördlicher Auftrag Forschungszentrum Seibersdorf für die
Oberflächenwasserprobe Nr. 11205/00. BFL Wien, September/Oktober 2000.

27. Liste über die zuletzt ans BMLFUW elektronisch übermittelten Umweltproben aus dem
Routineprogramm. BFL Wien, 26.06.01.

28. Standardarbeitsanweisung Nr. SOP-a11, Version 01: Datenverwaltung in der Radioaktivitäts-
datenbank der Abteilung 14. BALUF Wien, 17.11.1997.

III. ÖFZS

1. Inhaltsverzeichnis des Handbuches Strahlenschutzkontrolle: Strahlenschutzmessungen und -
überwachungen für das ÖFZS in Erfüllung der behördlichen Auflagen (Beschreibung der
Messmethoden und Arbeitsanweisungen), 01. 01. 1995.

1.a. Kapitel 3 «Emissionsüberwachung»; Auszug aus Handbuch Strahlenschutzkontrolle:
Strahlenschutzmessungen und -überwachungen für das ÖFZS in Erfüllung der behördlichen
Auflagen (Beschreibung der Messmethoden und Arbeitsanweisungen), 01. 01. 1995.

1.b. Kapitel 4 «Umgebungüberwachung»; Auszug aus Handbuch Strahlenschutzkontrolle:
Strahlenschutzmessungen und -überwachungen für das ÖFZS in Erfüllung der behördlichen
Auflagen (Beschreibung der Messmethoden und Arbeitsanweisungen), 01. 01. 1995.

2. Strahlenschutzkontrollbericht für das Forschungszentrum Seibersdorf für das Jahr 1996.
Seibersdorf Report ÖFZS-A-4242, Exemplar 64, November 1997.

3. Strahlenschutzkontrollbericht für das Forschungszentrum Seibersdorf für das Jahr 1997.
Seibersdorf Report ÖFZS-A-4512, Exemplar 60, Dezember 1998.

4. Strahlenschutzkontrollbericht für das Forschungszentrum Seibersdorf für das Jahr 1998.
Austrian Research Centers, Report ÖFZS-G-0001, Exemplar 61, Juli1999.

5. Strahlenschutzkontrollbericht für das Forschungszentrum Seibersdorf für das Jahr 1999.
Austrian Research Centers, Report ÖFZS-G-0004, Exemplar 100, September 2000.

6. Betriebshandbuch ASTRA-Reaktor des ÖFZS (Technische Spezifikationen). Inhaber: ASTRA-
Reaktor/Doku-Schrank. Exemplar Nr.: Original, Fassung 1995, Ausgabe 01.00.

7. Sicherheitsbericht ASTRA-Reaktor des ÖFZS, Rev. O, Kapitel 7: Lüftungsanlage, 12.12.1995.
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8. Messung der I-131-Konzentration in der Reaktorabluft (einschl. Kapitel über isokinetische
Probenentnahme). K. Mück, ASTRA-Reaktor-Institut, Österreichische Studiengesellschaft für
Atomenergie GmbH. Seibersdorf, 15. November 1975.

9. Sonder-Strahlenalarmplan für das Forschungszentrum Seibersdorf. Vorschriften des Amtes der
Niederösterreichischen Landesregierung vom 04. 10. 1990, VI/9-A-2621/18-90.

10. Alarmmeldungen Strahlenschutzwarte (ALSTOM). Austrian Research Centers, 29. 05. 01.

11. VR-Emissionsüberwachung, Aerosolabgabe Radiopharmaka-Labors: Protokolle zum
Probeneingang von Wochenfilter KW 41/2000, zur Messung und Auswertung von Aerosol- und
Aktivkohlefilter für Raum DD 1-43 in KW 8/1999.

12. Emissionsüberwachung, Abwasserabgabe Sammelbecken: Protokolle zur Probenentnahme und
Messung einer Abwasserprobe vom 21. 06. 01 vor Einleitung in den Leitha-Mühl-Kanal.

13. Umgebungsüberwachung, Boden- und Bewuchsproben: Protokolle zur Probenvorbereitung 2.
Quartal 2001 sowie Messprotokolle zu Sr-90-Analysen (Probenentnahme am 17. 08. 2000) und
zu Pu-238, 239/240-Analysen 1999 von SAL-Proben.

14. Qualitätskontrolle Gamma-Detektor (n-type, 60% efficiency) der Prüfstelle Radiometrie:
Ausbeutekurven, Energiekalibrierkurve, Kontrolle der Auflösung, Mai/Juni 2001.

15. Emissionsüberwachung im Österreichischen Forschungszentrum Seibersdorf. Vortragsfolien der
Austrian Research Centers Seibersdorf, Abt. Health Physics, Juni 2001.

16. Beschreibung der Messmethoden und Arbeitanweisungen für die Emissions- und
Umgebungsüberwachung: Auszüge aus dem Handbuch Strahlenschutzkontrolle, Kapitel 3 und 4
(s. Unterlage III.1).

17. Prüfanweisung Nr. LS-TLD-PA-0017, Rev.1, Inhaltsverzeichnis: Bestimmung der Ortsdosis
mittels TLD. Gültig ab 05. 10.1995.

17.a. Arbeitsanweisung Nr. LS-TLD-AA-0020, Rev.2, Inhaltsverzeichnis: Exposition und
mathematische Auswertung von TLDs zur Umgebungsüberwachung.

18. Technische Beschreibung des TL-Dosimeters Bicron RMP, Model 8800 High Capacity
Automated TLD System. Print out home page rmp, 28. 06. 2001.

19. Quartal-Auswertung der TLD mit Nr. 170575 und 171101, Umgebungsüberwachung AKH
Wien im 3. Quartal 2000. ÖFZS vom 25. 09. 2000.

20. AKH-Ortsdosisleistung für das Jahr 2000: Tabellen und Balkendiagramme über alle
Messpositionen und Überwachungszeiträume (Quartale). ÖFZS, 18. 06. 01.

21. Informationsbroschüre Austrian Research Centers Seibersdorf, Bereich Gesundheit.

22. Geschäftsbericht 1999, Austrian Research Centers Seibersdorf.

IV. AKH

1. Jährliche Überprüfungen des Betriebes des Zyklotrons samt PET gemäss § 17 StrSchG durch
das BMSG (22.05.2000 und 29.05.2001).

2. Jährliche Überprüfungen des Betriebes der Nuklearmedizinischen Bettenstation, des Zentralen
Abfalllagers und der Abklinganlage gemäss § 17 StrSchG durch das BMSG (20.03.2001).

3. Internen Jahresberichte des AKH Wien – Kapitel “Flüssiger radioaktiver Abfall” (1992 bis
2000).

4. Strahlenschutzgutachten zum Ansuchen des Magistrats der Stadt Wien vom 8.3.1993, Zl.:
1116/7a/93 um Errichtungsbewilligung gemäss §5 Abs.1 StrSchG, BGBl.Nr.227/1969 für ein
PET-Zentrum im Neubau AKH, BT 26.1. Im Auftrag von: BMGSK GZ.375.191/11-III/11/93.
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